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Sehr geehrte Mandanten,

bislang kennt das Einkommensteuerrecht nur das Ehegattensplitting.

Nun fordern Politiker und Experten die Einführung eines Familiensplit-

tings, das die Steuerlast für kinderreiche Familien erheblich reduzieren

soll. Denn Familien mit Kindern sollen steuerlich besser gestellt wer-

den und mehr Geld zum Leben haben.

Anders als beim reinen Ehegattensplitting soll das Familieneinkommen

künftig durch die Zahl aller Familienmitglieder geteilt werden und eine

kinderreiche Familie damit besser gestellt werden als ein kinderloses

Paar. So soll es attraktiver werden, größere Familien zu gründen. In

Frankreich gibt es ein solches Familiensplitting: Bei einer Familie ohne

Kinder wird das Einkommen der beiden Ehepartner wie beim hiesigen

Splitting addiert, durch zwei geteilt und dann doppelt besteuert. Bei

einer Familie mit Kindern wird das Familieneinkommen durch alle Mit-

glieder geteilt, jedes Kind zählt anteilig. So erhält jedes Elternteil den

Divisor 1, jedes Kind 0,5, und ab dem dritten Kind gibt es den Divisor 1.

Ob das Familiensplitting auch zu uns kommt, wird derzeit heftig dis-

kutiert. Viele halten es zwar für eine gute Idee, aber zu teuer für die

klammen Staatskassen durch eine Zusatzbelastung von rund zehn Mil-

liarden Euro im Jahr. Um diese Auswirkungen zu begrenzen, könnte der

Divisor pro Familienmitglied kleiner werden, etwa 0,4 für die ersten

beiden Kinder und 0,7 ab dem dritten Kind.

Wie auch immer, für ein kinderloses Paar wird es nicht günstiger.

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Axel Nährlich

Steuerberater
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausge-
wählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung
für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Informatio-
nen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine ver-
bindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle  
Steuerzahler

Verfassungswidrig? Erbschaftsteuer- und Schenkung-
steuergesetz auf dem Prüfstand

Das Bundesverfassungsgericht soll klären, ob § 19 Absatz 1 des Erb-

schaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) in Verbindung 

mit §§ 13a und 13b ErbStG in der im Jahr 2009 geltenden Fassung 

wegen Verstoßes gegen den allgemeinen Gleichheitssatz des Grund-

gesetzes (GG) verfassungswidrig ist. Dies hat der Bundesfinanzhof 

(BFH) entschieden. Er meint unter anderem, dass die weitgehende 

oder vollständige steuerliche Verschonung des Erwerbs von Betriebs-

vermögen, land- und forstwirtschaftlichem Vermögen und Anteilen an 

Kapitalgesellschaften oder Anteilen daran eine nicht durch ausreichen-

de Gemeinwohlgründe gerechtfertigte und damit verfassungswidrige 

Überprivilegierung darstellt.

Dem Verfahren liegt die Besteuerung eines Erbanfalls im Jahr 2009 

zugrunde. Der Kläger war zu einem Viertel Miterbe seines Onkels. Im 

Nachlass befanden sich Guthaben bei Kreditinstituten und ein Steuer-

erstattungsanspruch. Der Wert des auf den Kläger entfallenden Anteils 

am Nachlass belief sich auf 51.266 Euro. Unter Berücksichtigung eines 

Freibetrags von 20.000 Euro und eines Steuersatzes von 30 Prozent 

setzte das Finanzamt Erbschaftsteuer in Höhe von 9.360 Euro fest.

Der BFH teilt nicht die Ansicht des Klägers, die auf Steuerentstehungs-

zeitpunkte im Jahr 2009 beschränkte Gleichstellung von Personen der 

Steuerklasse II (unter anderem Geschwister, Neffen und Nichten) mit 

Personen der Steuerklasse III (fremde Dritte) sei verfassungswidrig. 

Nach Auffassung des BFH ist der Gesetzgeber von Verfassungs wegen 

nicht verpflichtet, Erwerber der Steuerklasse II besser zu stellen als Er-

werber der Steuerklasse III. Artikel 6 Absatz 1 GG, der Ehe und Familie 

unter den besonderen Schutz der staatlichen Ordnung stelle, beziehe 

sich nur auf die Familie als Gemeinschaft von Eltern und Kindern, nicht 

aber auf Familienmitglieder im weiteren Sinn wie etwa Geschwister 

oder Abkömmlinge von Geschwistern.

Der BFH ist jedoch der Auffassung, dass § 19 Absatz 1 ErbStG in Ver-

bindung mit §§ 13a und 13b ErbStG in der auf den 01.01.2009 zu-

rückwirkenden Fassung des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes vom 

22.12.2009 deshalb gegen den allgemeinen Gleichheitssatz verstoße, 

weil die in §§ 13a und 13b ErbStG vorgesehenen Steuervergünstigun-

gen in wesentlichen Teilbereichen von großer finanzieller Tragweite 

über das verfassungsrechtlich gerechtfertigte Maß hinausgingen.

Bundesfinanzhof, Beschluss vom 27.09.2012, II R 9/11

Krankheitskosten: Ansatz zumutbarer Eigenbelastung 
nicht verfassungswidrig

Der im Einkommensteuergesetz vorgesehene Ansatz einer zumutba-

ren Belastung im Rahmen der Berechnung der außergewöhnlichen Be-

lastungen (agB) bei Krankheitskosten ist nicht verfassungswidrig. Dies 

jedenfalls meint das Finanzgericht (FG) Rheinland-Pfalz.

Im Streitfall hatten die Kläger für den Veranlagungszeitraum 2008 

rund 1.250 Euro (unter anderem Aufwendungen für Chefarztbehand-

lung und Zweibettzimmerzuschlag) an Krankheitskosten als agB gel-

tend gemacht. Das Finanzamt sah die Krankheitskosten ohne weitere 

Prüfung dem Grunde nach als abzugsfähig an. Wegen der zumutbaren 

Belastung in Höhe von etwa 39.000 Euro (= 6 Prozent des Gesamtbe-

trages der Einkünfte) ergab sich jedoch kein Abzug als agB.

Mit der dagegen gerichteten Klage trugen die Kläger vor, bei Krank-

heitskosten sei stets zu unterstellen, dass die Kosten zwangsläufig 

entstanden seien. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) habe in sei-

ner Entscheidung vom 13.02.2008 (2 BvL 1/06) für den Bereich der 

Kranken- und Pflegeversicherung dem subjektiven Nettoprinzip über 

den Gleichheitssatz unmittelbaren Verfassungsrang eingeräumt, der 

es erfordere, dass der hierfür – also für die Versicherungsbeiträge – 

aufgebrachte Teil des Einkommens von der Bemessungsgrundlage der 

Einkommensteuer vollständig auszunehmen sei. Ebenso fordere das 

BVerfG eine realitätsgerechte, den entsprechenden Bedarf abdecken-

de Steuerfreiheit des Existenzminimums. Der Gleichheitssatz gebiete, 

dass ein sozialhilfegleiches Versorgungsniveau in voller Höhe aus steu-

erfreiem Einkommen bestritten werden könne.

Die Klage hatte keinen Erfolg. Das FG Rheinland-Pfalz führte unter 

anderem aus, es sei nicht zu der Überzeugung gelangt, dass im vorlie-

genden Verfahren die Kürzung der Aufwendungen um die zumutbare 

Belastung verfassungswidrig sei. Das BVerfG habe in seiner angespro-

chenen Entscheidung vom Februar 2008 hinsichtlich der gebotenen 

steuermindernden Berücksichtigung von Krankenversicherungsbeiträ-
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gen darauf abgestellt, dass die konkreten Versicherungsbeiträge zur 

Erlangung eines sozialhilfegleichen Versorgungsniveaus nach Art und 

Umfang erforderlich sein müssten.

Für die gebotene Berücksichtigung von Krankheitsaufwendungen be-

deute dies konkret, dass Krankheitskosten als Kosten der Existenzsi-

cherung nicht generell ohne Einberechnung einer zumutbaren Belas-

tung abgezogen werden müssten. Anderes könne allenfalls nur für die 

medizinischen Leistungen gelten, die ein Sozialleistungsempfänger – 

kostenfrei – erhalten würde.

Eine existenzielle Betroffenheit sei bei den danach noch verbleiben-

den marginalen Aufwendungen angesichts der Höhe der Einkünfte der 

Kläger nicht zu erkennen. Bei den gesamten Krankheitskosten handele 

es sich um rund 0,18 Prozent des Gesamtbetrages der Einkünfte. Den 

Klägern verbleibe ein Einkommen, das deutlich weit über dem Regel-

satz für das Existenzminimum liege. Im Übrigen sei auch zu beachten, 

dass das BVerfG den Gesetzgeber in der angesprochenen Entscheidung 

erst ab dem Veranlagungszeitraum 2010 zu einer Neuregelung der Be-

rücksichtigung von Krankenversicherungsbeiträgen aufgefordert habe, 

während hier das Jahr 2008 im Streit sei. Die Revision wurde nicht zu-

gelassen.

Finanzgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 06.09.2012, 4 K 1970/10, 

nicht rechtskräftig

Jahressteuergesetz 2013: Steuerberaterkammer 
nimmt Stellung

Die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) hält die im Entwurf eines 

Jahressteuergesetzes 2013 vorgesehene Einführung des Authorised 

OECD Approach (AOA) in das deutsche Steuerrecht aus mehreren 

Gründen für problematisch.

Zunächst einmal sei es keineswegs so, dass die Rechtsfigur des AOA 

uneingeschränkte Zustimmung finde, heißt es in der Stellungnahme 

der BStBK zu dem Gesetzentwurf. So sei sie von den Vereinten Na-

tionen abgelehnt und innerhalb der Organisation für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) nur mehrheitlich ange-

nommen worden. Auch Deutschland habe in den Jahren 2010 und 

2011 zahlreiche Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen, die 

noch die alte Fassung des Artikel 7 OECD-Musterabkommens enthiel-

ten. Vor allen Dingen jedoch hätte eine entsprechende Regelung, wenn 

überhaupt, im Einkommensteuerrecht angesiedelt werden müssen. 

§ 1 des Außensteuergesetzes (AStG) enthalte bisher in seinem Kern 

eine Gewinnberichtigungs- und keine Gewinnermittlungsvorschrift. 

Die derzeit vorgesehene Regelung des AOA als nur einseitig zulasten 

der Unternehmer wirkende Gewinnberichtigungsvorschrift sei rechts-

staatlich nicht akzeptabel.

Zudem gestalte sich die geplante Neufassung des § 4 Nr. 21 und 22 

Umsatzsteuergesetz (UStG), mit der eine Anpassung des nationalen 

Umsatzsteuerrechts an die Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie erfol-

gen soll, als schwierig. Viele Bildungsträger, die bisher steuerpflichtige 

Leistungen erbracht haben, würden zukünftig unter die Steuerbefrei-

ung für Bildungsleistungen fallen. Dies hätte weitreichende Folgen für 

die betroffenen Unternehmen, wie beispielsweise den Verlust des Vor-

steuerabzugs und damit verbunden gegebenenfalls Korrekturen nach 

§ 15a UStG. Entgegen der Intention des Gesetzgebers führe die Neure-

gelung vielfach zu einer Verteuerung von Bildungsleistungen, warnt die 

BStBK. Denn die erhöhten Kosten würden an den Endverbraucher wei-

tergegeben. Aufgrund des noch bestehenden Beratungsbedarfs und 

der gravierenden Auswirkungen empfiehlt die Steuerberaterkammer, 

diese Regelung erst zu einem späteren Zeitpunkt – nach eingehender 

Beratung – umzusetzen.

Als positives Signal an die Unternehmen, Bürokratie abbauen zu wol-

len, begrüßt die BStBK die Verkürzung der Aufbewahrungsfristen. An 

der Umsetzung sollte ihrer Ansicht nach festgehalten werden. Insbe-

sondere vor dem Hintergrund des rasanten technischen Fortschritts 

erscheine es nicht mehr zeitgemäß, Unterlagen über zehn Jahre aus-

wertbar vorzuhalten. Zeitnähere Betriebsprüfungen wären für alle 

Beteiligten eine sachgerechte Lösung auf dem Weg, die Aufbewah-

rungsfristen weiter zu verkürzen. Eine weitere Verkürzung der Aufbe-

wahrungsfristen müsse allerdings im Rahmen eines Gesamtkonzeptes 

auch die Festsetzungs- und strafrechtlichen Verjährungsfristen mit 

einbeziehen.

Bundessteuerberaterkammer, PM vom 19.09.2012
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Bewirtungen in Gaststätte: Name des bewirtenden 
Steuerpflichtigen muss enthalten sein

Aufwendungen, die ein Steuerpflichtiger für eine Bewirtung in einer 

Gaststätte hat, können grundsätzlich nur dann als Betriebsausgaben 

anerkannt werden, wenn sie den Namen des bewirtenden Steuerpflich-

tigen enthalten. Dies stellt der Bundesfinanzhof (BFH) klar. Etwas An-

deres gelte nur dann, wenn es sich um Rechnungen über Kleinbeträge 

im Sinne der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung handelt.

Gaststättenrechnungen ohne Angabe des Namens des bewirtenden 

Steuerpflichtigen seien als Nachweis der Bewirtungsaufwendungen 

grundsätzlich ungeeignet, führt der BFH aus. Denn damit sei nicht 

belegt, wem die Aufwendungen entstanden sind. Das Finanzamt kön-

ne weder die betriebliche Veranlassung noch die Angemessenheit der 

Bewirtungsaufwendungen prüfen. Ohne eine solche Angabe bestehe 

grundsätzlich die Gefahr, dass fremde Dritte Rechnungen an sich neh-

men und als eigene Belege verwenden.

Die Angabe des Namens des bewirtenden Steuerpflichtigen in einem 

Eigenbeleg könne die entsprechende Angabe in der Rechnung nicht 

ersetzen. Der Gaststättenrechnung als Fremdbeleg komme eine – im 

Vergleich zum Eigenbeleg – erhöhte Nachweisfunktion zu.

Auch Kreditkartenabrechnungen reichen laut BFH als Nachweis nicht 

aus. Diese wiesen lediglich die Begleichung der Rechnung nach, be-

antworteten aber nicht die Frage nach der betrieblichen Veranlassung, 

also wer zu der Bewirtung eingeladen hat, das heißt Bewirtender war.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 18.04.2012, X R 57/09

Kosten für Regatta-Begleitfahrt mit Geschäfts- 
partnern sind keine Betriebsausgaben

Lädt ein Unternehmer seine Geschäftspartner zu einer Schiffsreise ein, 

sind die angefallenen Aufwendungen für dieses Unterhaltungsevent so-

wie die hiermit zusammenhängenden Bewirtungen auf dem Schiff oder 

an Land in der Regel auch bei einer betrieblichen Veranlassung nicht 

abziehbar. Dies entschied der Bundesfinanzhof (BFH) in einem am 12. 

September 2012 veröffentlichten Urteil (Az. IV R 25/09) gegen ein mit-

telständisches Unternehmen in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG.

Der Unternehmer hatte anlässlich der Kieler Woche mit Geschäfts-

partnern und eigenen Mitarbeitern aus dem Vertriebs- und Servicebe-

reich eine Regatta-Begleitfahrt unternommen. Dazu war ein histori-

sches Segelschiff gechartert worden, auf dem die Mitreisenden auch 

bewirtet wurden. Das Unternehmen war der Meinung, dass es die Kos-

ten der Reise und der Bewirtung in gleicher Weise als Betriebsausgabe 

abziehen können muss, wie es die Finanzverwaltung bei der Nutzung 

von sog. VIP-Logen an stationären Sportstätten zulässt. Schließlich 

lasse sich – im Unterschied zu Sportarena oder Stadion – Segelsport 

nicht stationär, sondern nur vom Schiff aus beobachten, so die Argu-

mente des Betriebes.

Der BFH folgte dieser Argumentation nicht. Das Einkommensteuerge-

setz schließt Kosten für Schiffsreisen und damit zusammenhängende 

Bewirtungen seit dem Steueränderungsgesetzes 1960 bewusst vom 

Abzug aus, weil der Gesetzgeber die Aufwendungen für Jagd und Fi-

scherei, für Segeljachten oder Motorjachten sowie für ähnliche Zwecke 

ihrer Art nach als überflüssige und unangemessene Repräsentation an-

sieht und im Interesse der Steuergerechtigkeit und des sozialen Frie-

dens den Aufwand nicht länger durch den Abzug vom steuerpflichtigen 

Gewinn auf die Allgemeinheit abgewälzt sehen will. Daher wurde das 

Abzugsverbot generell für Kosten einer unangemessenen Repräsenta-

tion eingeführt. 

Hinweis

Der BFH weist in seinem Urteil aber noch auf eine Abzugsmöglichkeit 

hin. Sofern ein Zusammenhang mit der Unterhaltung der Geschäftspart-

ner oder der Repräsentation des Unternehmens ausgeschlossen werden 

kann, sei ein Abzug der Kosten möglich, betonten die Richter und verwie-

sen darauf, dass sich Unternehmen nicht auf Verwaltungsanweisungen 

zur Behandlung von Kosten – hier ging es um den sog. VIP-Logen-Erlass 

– berufen können. Diese Schreiben vom Fiskus sind einerseits für die Ge-

richte nicht unmittelbar schon dem Grunde nach bindend und zudem be-

trifft der VIP-Erlass andererseits auch nur den Fall, dass gleich ein ganzes 

Leistungsbündel (Besuch der Unterhaltungs- oder Sportveranstaltung, 

zusätzlich Werbung, Bewirtung und Sponsoring) von dem Sportveran-

stalter selbst bezogen wird. Das ist bei der Regatta-Begleitfahrt nicht 

gegeben.

Unternehmer
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Kleinstunternehmen: Sollen durch vereinfachte  
Bilanzvorschriften entlastet werden

Das Bundeskabinett hat am 19.09.2012 den Entwurf des Gesetzes zur 

Erleichterung für Kleinstkapitalgesellschaften (MicroBilG) verabschie-

det. Danach unterliegen Kleinstkapitalgesellschaften künftig nicht den 

strengen Veröffentlichungspflichten der Rechnungslegung, wie sie 

sonst für Großunternehmen gelten. Die Neuregelung soll nach Anga-

ben des Bundesjustizministeriums (BMJ) schnell greifen. Die Erleichte-

rung betreffe rund 500.000 Unternehmen. Sie soll für alle Geschäfts-

jahre gelten, deren Abschlussstichtag nach dem 30.12.2012 liegt.

Der Umfang der Daten, die in den Jahresabschluss aufgenommen wer-

den müssen, wird durch das Gesetz reduziert. Zudem muss der Jahres-

abschluss nicht mehr im Bundesanzeiger veröffentlicht, sondern ledig-

lich beim Bundesanzeiger hinterlegt und dann nur auf Anfrage Dritter 

zur Verfügung gestellt werden.

Die Entlastung ist laut BMJ durch die erst im April 2012 in Kraft ge-

tretene EU-Micro-Richtlinie möglich geworden. Der Gesetzentwurf 

nutze bei der Festlegung des Kreises der erfassten Unternehmen die 

in der Richtlinie vorgegebenen Spielräume vollständig aus. Daher wür-

den alle Kleinstkapitalgesellschaften erfasst, die an zwei aufeinander 

folgenden Abschlussstichtagen zwei der drei nachfolgenden Merkmale 

nicht überschreiten: Umsatzerlöse bis 700.000 Euro, Bilanzsumme bis 

350.000 Euro und eine durchschnittliche Zahl von zehn beschäftigten 

Arbeitnehmern.

Inhaltlich sieht der Gesetzentwurf folgende wesentlichen Erleichte-

rungen im Bereich der Rechnungslegung und Offenlegung vor: Kleinst-

unternehmen können auf die Erstellung eines Anhangs zur Bilanz voll-

ständig verzichten, wenn sie bestimmte Angaben (unter anderem zu 

Haftungsverhältnissen) unter der Bilanz ausweisen. Darüber hinaus 

werden weitere Optionen zur Verringerung der Darstellungstiefe im 

Jahresabschluss eingeräumt (zum Beispiel vereinfachte Gliederungs-

schemata). Kleinstkapitalgesellschaften können künftig wählen, ob 

sie die Offenlegungspflicht durch Veröffentlichung (Bekanntmachung 

der Rechnungslegungsunterlagen) oder durch Hinterlegung der Bilanz 

erfüllen. Zur Sicherung eines einheitlichen Verfahrens erfolgt die elek-

tronische Einreichung der Unterlagen beim Betreiber des Bundesanzei-

gers auch für die Hinterlegung. Im Fall der Hinterlegung können Dritte 

– wie in der Richtlinie vorgegeben – auf Antrag (kostenpflichtig) eine 

Kopie der Bilanz erhalten.

Bundesjustizministerium, PM vom 19.09.2012

Zuschätzungen aufgrund Zeitreihenvergleichs sind 
zulässig

Der Kläger betrieb eine Speisegaststätte und führte für seine Barein-

nahmen eine elektronische Registrierkasse. Einen Teil der Bareinnah-

men buchte er jedoch nicht über die Kasse. Zudem waren die Tages-

endsummenbons unvollständig beziehungsweise nicht datiert. Das 

Finanzamt sah die Buchführung als nicht ordnungsgemäß an und 

schätzte Umsätze und Gewinne auf Grundlage eines Zeitreihenver-

gleichs hinzu. Dabei ermittelte es wöchentliche Rohgewinnaufschlag-

sätze und bildete für je zehn aufeinanderfolgende Wochen Mittel-

werte. Den jeweils höchsten Mittelwert wendete es auf den erklärten 

Wareneinkauf an. Der Kläger wendet gegen die Zuschätzungen ein, 

seine Buchführung sei ordnungsgemäß. Auch macht er grundsätzliche 

Bedenken gegen die Anwendung des Zeitreihenvergleichs geltend.

Das Finanzgericht (FG) Münster  erachtete die Kassenführung des Klä-

gers, der wegen des hohen Anteils des Bargeschäfts eine erhebliche 

Bedeutung zukomme, als nicht ordnungsgemäß. Denn nicht alle Bar-

einnahmen seien in der Registrierkasse erfasst worden. Die unvollstän-

digen beziehungsweise teilweise nicht datierten Tagesendsummenbons 

seien zudem nicht geeignet, eine Gewähr für die vollständige Erfassung 

der Einnahmen zu bieten.

Der Zeitreihenvergleich stelle eine geeignete Schätzungsmethode für 

eine Speisegaststätte dar. Er gehe davon aus, dass eingekaufte Waren 

innerhalb eines kurzen Zeitraums verbraucht würden und dass es in 

der Praxis kaum möglich sei, den Wareneinkauf wochenweise genau 

zu verschweigen. Dies gelte jedenfalls dann, wenn sich die Betriebs-

struktur im Schätzungszeitraum nicht wesentlich verändert habe. Als 

innerer Betriebsvergleich liefere der Zeitreihenvergleich ein wahr-

scheinlicheres Ergebnis als andere Methoden, wie zum Beispiel eine 

Richtsatzschätzung, so das FG.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 26.07.2012, 4 K 2071/09 E,U
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Festverzinsliche Wertpapiere: Grundsätzlich allein 
wegen gesunkener Kurse keine Teilwertabschreibung 
unter ihren Nennwert

Die Grundsätze des Urteils des Bundesfinanzhofes vom 08.06.2011, 

wonach bei festverzinslichen Wertpapieren, die eine Forderung in Höhe 

des Nominalwerts der Forderung verbriefen, eine Teilwertabschrei-

bung unter ihren Nennwert allein wegen gesunkener Kurse regelmäßig 

unzulässig ist (I R 98/10), sind über den entschiedenen Einzelfall hin-

aus anwendbar. Das gilt nach einem Schreiben des Bundesfinanzminis-

teriums dann, wenn es sich um festverzinsliche Wertpapiere im Um-

laufvermögen handelt, kein Bonitäts- und Liquiditätsrisiko hinsichtlich 

der Rückzahlung der Nominalbeträge besteht und die Wertpapiere bei 

Endfälligkeit zu ihrem Nennwert eingelöst werden können.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 10.09.2012, IV C 6 – S 2171-

b/0 :005

Streubesitzbeteiligungen: Geplante Besteuerung der 
Erträge gefährdet junge Hightech-Unternehmen

Der Hightech-Verband BITKOM hat die Pläne des Bundesrats scharf 

kritisiert, in Zukunft die Steuerbefreiung von Dividenden und Veräu-

ßerungsgewinnen nach § 8b des Körperschaftsteuergesetzes zu strei-

chen, wenn der Anteilsbesitz kleiner als zehn Prozent ist. Die Besteu-

erung von Erträgen aus solchen Streubesitzbeteiligungen würde vor 

allem Investoren treffen, die sich an innovativen Startups beteiligen 

und in der Folge zu einer verringerten Gründungsdynamik führen, 

meint der Verband.

„Junge Hightech-Unternehmen sind in der Gründungs- und Wachs-

tumsphase dringend auf externe Kapitalgeber angewiesen“, sagte 

BITKOM-Präsident Dieter Kempf im Vorfeld der Beratungen des Bun-

destagsfinanzausschusses. Die Pläne des Bundesrats könnten seiner 

Ansicht nach die in Deutschland noch schwach entwickelte Investo-

renszene aus privat engagierten Business Angels und anderen Wagnis-

kapitalgebern im Keim ersticken. Im Vergleich zum angelsächsischen 

Raum sei der deutsche Markt für Wagniskapital unterentwickelt. Die 

Folgen der schlechten Kapitalversorgung seien nicht nur weniger Grün-

dungen, sondern auch ein langsameres Wachstum der bestehenden 

Startups. Das verringere die Chance, sich international zu etablieren.

Hintergrund der Bundesratsinitiative ist eine Entscheidung des Euro-

päischen Gerichtshofs. Dieser hatte gefordert, die Besteuerung von 

Erträgen aus Streubesitzbeteiligungen in Deutschland zu vereinheitli-

chen. Bisher gilt die Steuerbefreiung nur für deutsche Investoren, was 

ausländische Kapitalgeber benachteiligt. Steuersystematisch ist die 

Befreiung notwendig, um eine Mehrfachbesteuerung derselben Erträ-

ge im Inland zu vermeiden. Kempf hält die Abschaffung der Steuerbe-

freiung für deutsche Investoren indes für den falschen Weg zu einer 

Harmonisierung des Steuerrechts. Stattdessen schlägt der BITKOM 

vor, ausländische Investoren ebenfalls von der Steuer zu befreien.

Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue 

Medien e.V., PM vom 24.09.2012

Hochfrequenzhandel: Risiken sollen eingegrenzt 
werden

Die Bundesregierung will den besonderen Risiken, die der computer-

gestützte Handel an deutschen Börsen birgt, mit einem Gesetzesent-

wurf zum Hochfrequenzhandel entgegenwirken. Den Entwurf, dessen 

Regelungen zur Stabilität der Finanzmärkte beitragen sollen, hat das 

Bundeskabinett am 26.09.2012 gebilligt.

In den vergangenen Jahren habe der elektronische Handel an den Fi-

nanzplätzen an Bedeutung gewonnen, erläutert die Regierung. Immer 

mehr Handelsteilnehmer setzten dabei algorithmische Programme 

ein. Diese erzeugten Kauf- und Verkaufssignale in Sekundenbruchtei-

len. Gleichzeitig sähen sie vor, Finanzprodukte nur für sehr kurze Zeit-

räume zu halten. Dieser sogenannte Hochfrequenzhandel habe die 

Geschwindigkeit und Komplexität des Handels erhöht. Er birgt nach 

Ansicht der Regierung eine Vielzahl von Risiken, wie die Überlastung 

der Systeme durch ein sehr hohes Orderaufkommen oder gravierende 

Kursschwankungen.

Das Gesetz sieht eine Zulassungspflicht für bislang nicht regulierte 

Hochfrequenzhändler vor. Zudem werden strengere Anforderungen an 

den Hochfrequenzhandel gestellt: Wertpapierdienstleister und Fonds-

gesellschaften müssen ihre Handelssysteme künftig so ausgestalten, 

Kapital- 
anleger
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dass Störungen des Marktes unterbleiben. Dadurch sollen extreme 

Börsenszenarien, bei denen es in der Vergangenheit zu gravierenden 

Kursschwankungen gekommen ist, verhindert werden.

Der Gesetzentwurf konkretisiert die Auskunfts- und Eingriffsrechte 

für die Börsenaufsicht sowie für die Bundesanstalt für Finanzdienst-

leistungsaufsicht. Zudem stuft er bestimmte Handelsstrategien von 

Hochfrequenzhändlern als Markmanipulation ein. Ebenfalls geplant ist 

eine Verpflichtung für die Börsenbetreiber, ihren Handelsteilnehmern 

für die exzessive Nutzung der Handelssysteme eine Gebühr aufzuerle-

gen. Um ein Ausweichen der Marktteilnehmer auf alternative Plattfor-

men (wie zum Beispiel multilaterale Handelssysteme) zu verhindern, 

sollen die Gesetzesregelungen auch auf dieses Marktsegment ausge-

weitet werden.

Der Gesetzentwurf wird laut Bundesregierung nun von Bundestag und 

Bundesrat beraten. Der Bundesrat müsse allerdings nicht zustimmen.

Bundesregierung, PM vom 26.09.2012

Stückzinsen aus Altanleihen sind steuerpflichtig

Auch Stückzinsen aus sogenannten Altanleihen, also aus vor dem 

01.01.2009 erworbenen festverzinslichen Wertpapieren, sind zu ver-

steuern. Dies hat das Finanzgericht (FG) Münster in einem Muster-

verfahren entschieden. Es misst der Entscheidung mit Blick auf eine 

erhebliche Zahl gleichgelagerter Einspruchsverfahren, die wegen des 

gerichtlichen Musterverfahrens bislang geruht hatten, eine weitrei-

chende Breitenwirkung zu.

Im Streitfall hatte die Klägerin im Januar 2008 festverzinsliche Wert-

papiere erworben, die sie im Februar 2009 veräußerte. Hierfür erhielt 

sie – neben dem Kurswert – auch sogenannte Stückzinsen in Höhe von 

1.947,67 Euro. Diese Vergütung für den Zinsertrag der Papiere, der auf 

die Zeit von Beginn des Zinszahlungszeitraums bis zum Verkauf ent-

fällt, sah das Finanzamt als steuerpflichtig an. Die Klägerin meinte hin-

gegen, die Stückzinsen für die Altanleihen seien aufgrund einer Geset-

zesänderung im Zusammenhang mit der Einführung der sogenannten 

Abgeltungssteuer im Jahr 2009 nicht steuerpflichtig.

Bis zur Einführung der Abgeltungssteuer im Jahr 2009 waren Stück-

zinsen laut FG beim Verkäufer als Zinsertrag zu versteuern. Diese Re-

gelung sei jedoch seit dem 01.01.2009 nicht mehr anwendbar. Seit 

Einführung der Abgeltungssteuer seien Stückzinsen vielmehr als Teil 

des Veräußerungserlöses anzusehen und als solcher steuerbar. Aller-

dings sehe eine Übergangsregelung vor, dass die neuen Vorschriften 

über die generelle Steuerpflicht von Veräußerungsgewinnen – die nun-

mehr auch die Stückzinsen umfassen – nicht für Papiere gelten sollen, 

die vor dem 01.01.2009 angeschafft worden waren. Für diese Anlagen 

sollten die bisherigen Regeln, wonach Kursgewinne aus Wertpapieren 

im Privatvermögen außerhalb der einjährigen Spekulationsfrist steu-

erfrei waren, bestehen bleiben. Hieraus hätten die Klägerin sowie viele 

andere Steuerpflichtige, Berater und Experten gefolgert, dass auch in 

2009 vereinnahmte Stückzinsen aus vor dem 01.01.2009 angeschaff-

ten Anleihen nicht der Besteuerung unterliegen.

Das FG Münster teilt diese Ansicht nicht. Aus dem Sinn und Zweck 

sowie der Entstehungsgeschichte der Übergangsregelung folge, dass 

Stückzinsen aus Altanleihen nicht von der Besteuerung auszunehmen 

seien. Die Gesetzesmaterialien belegten zwar, dass der Gesetzgeber 

die ursprünglich steuerfreien Kursgewinne aus vor dem 01.01.2009 

erworbenen Kapitalforderungen weiterhin steuerfrei habe stellen wol-

len. Jedoch ergäben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass er darüber 

hinaus auch die ursprünglich steuerpflichtigen Stückzinsen von der 

Besteuerung habe ausnehmen wollen. Dies habe er zudem zeitnah im 

Jahressteuergesetz 2010 klargestellt.

Das FG hat wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache 

die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen. Diese wurde aber nicht 

eingelegt.

Finanzgericht Münster, Urteil vom 02.08.2012, 2 K 3644/10 E
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Fotovoltaik: Nach wie vor steuerlich gefördert

„Trotz dunkler Wolken am Förder-Himmel“ bei den alternativen Ener-

gien bieten sich für Inhaber von Fotovoltaik-Anlagen noch immer be-

achtliche Steuervorteile. Darauf weist der Deutsche Steuerberaterver-

band e.V. (DStV) hin.

So könnten Inhaber von „Solarzellen“ schon vor Anschaffung der 

Technik bis zu 40 Prozent der voraussichtlichen Anschaffungskosten 

steuermindernd abziehen. Dieser Investitionsabzugsbetrag nach § 7g 

Einkommensteuergesetz lohne sich insbesondere dann, wenn die Ein-

künfte des Steuerpflichtigen im Jahr des Abzugs besonders hoch sind. 

Die Investition müsse sodann in den folgenden drei Jahren erfolgen. 

Anderenfalls hebe das Finanzamt den früheren Steuervorteil rückwir-

kend und zuzüglich Zinsen wieder auf.

Sei die Anlage angeschafft, winke zusätzlich eine Sonderabschreibung 

von bis zu 20 Prozent. Der Abzug könne beliebig auf das laufende und 

die folgenden vier Jahre verteilt werden. Hinzu komme die reguläre 

Abschreibung über 20 Jahre auf den dann noch verbleibenden Wert.

Grundsätzlich dürfe bei Anwendung des Investitionsabzugsbetrags der 

geförderte Gegenstand nicht zu mehr als 10 Prozent privat genutzt 

werden, so der DStV. Nach einer neuen Verfügung der Oberfinanzdi-

rektion Niedersachsen (S 2183b-42-St 226) solle dabei aber ein Eigen-

verbrauch von mehr als 10 Prozent nicht schaden. So müsse der Strom 

nicht mehr ganz überwiegend in das öffentliche Netz eingespeist wer-

den. Eine erhebliche Hürde bei der steuerlichen Förderung von Foto-

voltaik sei damit beseitigt.

Abschließend weist der Steuerberaterverband darauf hin, dass Betrei-

ber von Solaranlagen steuerliche Unternehmer sind. Daher müssten 

sie zu Beginn einen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen 

und jährlich für ihren Betrieb eine Einnahme-Überschuss-Rechnung 

oder eine Bilanz beim Finanzamt abgeben.

Deutscher Steuerberaterverband, PM vom 13.09.2012

Grundstückseigentümer müssen pauschalierte  
Erschwernisbeiträge hinnehmen

Die Erhebung pauschalierter Unterhaltungs- und Wasserverbandsbei-

träge, die für stärker versiegelte Flächen mit dem vierfachen Hektar-

satz anfallen, ist rechtlich nicht zu beanstanden. Dies hat das Oberver-

waltungsgericht (OVG) Niedersachen entschieden. Eine Revision zum 

Bundesverwaltungsgericht hat es nicht zugelassen.

Verschiedene private Grundstückseigentümer haben gegen die Her-

anziehung zu zusätzlichen Beiträgen für Versiegelungen in Höhe des 

vierfachen Hektarsatzes geklagt. Sie meinen, ihre Grundstücksflächen 

dürften nicht pauschal mit ihrer vollen Größe zu solchen Erschwernis-

beiträgen herangezogen werden. Denn sie wiesen nur zu einem gerin-

gen Teil tatsächlich versiegelte Flächen auf. Die vom beklagten Ver-

band als maßgeblich herangezogenen Katasterangaben dürften nicht 

ohne nochmalige Prüfung vor Ort zur Grundlage einer Beitragserhe-

bung gemacht werden, weil es ansonsten zu nicht nachvollziehbaren 

beziehungsweise willkürlichen Beitragserhebungen komme. Zudem 

werde das anfallende Niederschlagswasser (teilweise) aufgefangen 

und den unversiegelten Grundstücksteilen zugeführt, wo es genutzt 

werde oder aber versickere, ohne dass die Verbandsgewässer beson-

ders belastet würden.

Die Klagen hatten weder in erster noch in zweiter Instanz Erfolg. Die 

Entscheidung des Gesetzgebers für ein pauschalierendes System der 

Erhebung von Erschwernisbeiträgen, das satzungsrechtlich von den be-

klagten Verbänden so übernommen worden ist, sei mit höherrangigem 

Recht vereinbar, so das OVG. Das allein an die katastermäßige Erfas-

sung anknüpfende System beruhe auf der Erwägung einer Mischkalku-

lation, da für sämtliche „stärker versiegelte Flächen“ im Rechtssinne 

(nur) der vierfache Hektarsatz erhoben wird, obwohl großflächig ver-

siegelte Flächen die Verbandsgewässer im Vergleich zu unversiegelten 

Flächen um weit mehr als das Vierfache belasten. Die Unzuträglichkei-

ten für die nur zu einem kleineren Teil tatsächlich stärker versiegelte 

Flächen müssten die Beitragspflichtigen hinnehmen.

Der Gesetzgeber habe nicht die theoretisch gerechteste Ausgestaltung 

der Verteilung der Verbandslasten wählen müssen. Er habe sich in An-

betracht der geringen Verwaltungskraft der Wasserverbände und der 

verhältnismäßig niedrigen Beiträge für das gewählte Verteilungssys-

tem entscheiden dürfen. Die Kläger könnten sich auch nicht mit Erfolg 

auf die Ausnahmeregelung berufen, nach der ein Erschwernisbeitrag 

entfällt, wenn das Grundstück nachgewiesenermaßen vollständig un-

versiegelt ist oder der Beitrag nicht oder nur teilweise erhoben wird, 

soweit das Niederschlagswasser auf den versiegelten Flächen genutzt 

Immobilien-
besitzer
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wird. Ihre Grundstücke seien weder vollständig unversiegelt noch als 

solche zu behandeln. Eine Nutzung des Niederschlagswassers „auf 

den versiegelten Flächen“ meine eine Verwendung auf den tatsächlich 

versiegelten Teilflächen, wie es bei Gewächshäusern denkbar ist. Ein 

Abfließen auf die nicht versiegelten Teilflächen oder eine dortige Ver-

wendung reiche nicht aus.

Oberverwaltungsgericht Niedersachen, Urteilen vom 12.09.2012, 13 

LC 72/10 und andere

Eigenbedarfskündigung: Auch allein zu beruflichen 
Zwecken möglich

Die Absicht des Vermieters, seine Mietwohnung zu rein beruflichen 

Zwecken zu nutzen, kann ein berechtigtes Interesse an der Beendigung 

des Mietverhältnisses darstellen und die Kündigung desselben recht-

fertigen. Dies hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden.

Die Beklagten sind Mieter einer Wohnung des Klägers in Berlin. Mit 

Schreiben vom 02.11.2009 kündigte der Kläger das Mietverhältnis 

zum 30.04.2010. Er begründete dies damit, dass seine Ehefrau be-

absichtige, ihre Anwaltskanzlei nach Berlin in die von den Beklagten 

gemietete Wohnung zu verlegen. Die Beklagten widersprachen der 

Kündigung und machten Härtegründe geltend. Das Amtsgericht hat 

die Räumungsklage des Klägers abgewiesen. Die hiergegen gerichtete 

Berufung des Klägers hat das Landgericht zurückgewiesen. Die vom 

Bundesgerichtshof zugelassene Revision des Klägers hatte Erfolg.

Der BGH hat entschieden, dass auch dann, wenn der Vermieter die 

vermietete Wohnung ausschließlich für seine berufliche Tätigkeit oder 

die eines Familienangehörigen nutzen will, ein berechtigtes Interesse 

an der Beendigung des Mietverhältnisses gemäß § 573 Absatz 1 des 

Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) vorliegen kann. Dieses sei aufgrund 

der verfassungsrechtlich geschützten Berufsfreiheit nicht geringer zu 

bewerten als der in § 573 Absatz 2 Nr. 2 BGB gesetzlich geregelte 

Eigenbedarf des Vermieters zu Wohnzwecken. Das gelte umso mehr, 

wenn sich – wie hier nach dem Vortrag des Klägers revisionsrechtlich 

zu unterstellen ist – die selbst genutzte Wohnung des Vermieters und 

die vermietete Wohnung in demselben Haus befinden.

Der BGH hat die Sache an das Berufungsgericht zurückverwiesen, 

da dieses zu den für die Beurteilung der Wirksamkeit der Kündigung 

maßgeblichen Umständen keine Feststellungen getroffen und nicht 

geprüft hat, ob Härtegründe nach § 574 BGB vorliegen.

Bundesgerichtshof, PM vom 26.09.2012 zu Urteil vom 26.09.2012, VIII 

ZR 330/11

Kostentragungspflicht bei einer werdenden  
Wohnungseigentümergemeinschaft

Der Ersterwerber von Wohnungseigentum hat bereits dann die Kosten 

und Lasten gemäß § 16 II WEG zu tragen, sobald er eine verfestigte 

gesicherte Rechtsposition erlangt hat. 

Die Eigentümerin einer Wohnanlage hat diese in Wohnungseigentum 

aufgeteilt. Sie blieb zunächst Eigentümerin einer Wohneinheit mit 

zwei dazugehörigen Tiefgaragenstellplätzen. Diese verkaufte sie am 

14.7.2004. Die Erwerberin hat sich eine Auflassungsvormerkung ein-

tragen lassen. Später überließ ihr die Eigentümerin die Nutzung der 

Wohneinheit. Als Eigentümerin wurde die Erwerberin jedoch nicht 

eingetragen. Die Wohnungseigentümergemeinschaft verlangt nun von 

der eingetragenen Eigentümerin Zahlung der Abrechnungsspitzen aus 

den Abrechnungen der Jahre 2007 und 2008 und rückständiges antei-

liges Wohngeld von 2009 und 2010. 

Die Richter am Bundesgerichtshof erteilten dem Verlangen eine Absa-

ge. Nicht die Eigentümerin ist in diesem Fall Schuldnerin dieser Forde-

rungen, sondern die Erwerberin als werdende Wohnungseigentümerin.

Für die Entstehungsphase einer Wohnungseigentümergemeinschaft 

gilt, dass für der Ersterbwerber eine vorverlagerte Anwendung des 

WEG ( = Wohnungseigentumsgesetz) geboten sein kann. Das ist dann 

der Fall, wenn der Erwerber bereits eine rechtlich verfestigte Erwerbs-

position erlangt hat. Hier hat die Erwerberin einen wirksamen Kauf-

vertrag mit der Eigentümerin geschlossen. Der sich daraus ergebende 

Übereignungsanspruch ist durch eine Auflassungsvormerkung gesi-

chert. Die Erwerberin hat auch bereits Besitz an der Wohnung erlangt 

und somit ist eine gefestigte Rechtsposition entstanden. 

Zum einen darf die Erwerberin nun Mitwirkungsrechte ausüben, muss 

aber zum anderen gem. § 16 II WEG den Kostenanteil an der Wohnungs-

eigentümergemeinschaft tragen. Eine gesamtschuldnerische Haftung 

zwischen der Eigentümerin und der Erwerberin schließt der BGH aus.

BGH, Urteil vom 11.5.2012, V ZR 196/11
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Führungsgremien: Länder stimmen für Frauenquote

Der Bundesrat möchte den Anteil weiblicher Führungskräfte in Spit-

zenpositionen der Wirtschaft erhöhen, der bisher zum Beispiel bei 

Aufsichtsräten lediglich zehn Prozent beträgt. Ein am 21.09.2012 be-

schlossener Gesetzentwurf sieht daher – mit einer Übergangsfrist von 

elf Jahren – die Einführung einer zweistufigen Mindestquote (20/40 

Prozent) für die Besetzung von Aufsichtsräten mit Frauen und Män-

nern vor. Für Sonderfälle ist eine Härtefallklausel vorgesehen.

Der Gesetzentwurf wird jetzt zunächst der Bundesregierung übermit-

telt. Diese leitet ihn innerhalb von sechs Wochen an den Bundestag 

weiter und legt dabei ihre Auffassung dar.

Bundesrat, PM vom 21.09.2012

Werbungskosten: Der berufliche Umzug lässt sich 
besser absetzen

Das Finanzamt erkennt beim beruflich bedingten Umzug die Kosten 

bis zur Höhe der Beträge an, die sich nach den §§ 6 bis 10 des Bun-

desumzugskostengesetzes (BUKG) für den öffentlichen Dienst erge-

ben. Dies geschieht sogar ohne nähere Nachweise. Höhere Beträge 

werden akzeptiert, wenn die Kosten nachgewiesen werden und nicht 

privat veranlasst sind. Diese Umzugspauschalen erhöhen sich nach 

zwei Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 23.2.2012 und 

vom 1.10.2012 (IV C 5 – S 2353/08/10007) für ab dem 1. Januar 2012 

beendete Umzüge.

Sonstige Umzugsauslagen können über Pauschbeträge geltend ge-

macht werden. Sie sind nach dem Familienstand gestaffelt und be-

tragen 

Für Verheiratete bei Beendigung des Umzugs

 � ab dem 1. Januar 2013 1.374 Euro

 � ab dem 1. August 2013 1.390 Euro

Für Ledige bei Beendigung des Umzugs

 � ab dem 1. Januar 2013 687 Euro 

 � ab dem 1. August 2013 695 Euro 

Für jede weitere Person gibt es zusätzlich bei Beendigung des Umzugs 

ab dem 1.1.2013 303 beziehungsweise ab August 2013 306 Euro. Die-

ser Zuschlag kann für Kinder oder Verwandte, nicht aber für den Ehe-

gatten, angesetzt werden, die auch nach dem Umzug mit in der neuen 

Wohnung leben. 

Abziehbar sind auch Kosten für einen notwendigen zusätzlichen Un-

terricht, bei Umzügen 

 � ab dem 1. Januar 2013: 1.732 Euro 

 � ab dem 1. August 2013: 1.752 Euro

Hinweis: Maßgebend für die jeweilige Höhe der Pauschale ist das Da-

tum, an dem der Umzug abgeschlossen worden ist. Durch die Pausch-

beträge sind Kosten für die neue Wohnungseinrichtung abgegolten. 

Arbeitnehmer können aber auch die tatsächlichen Kaufpreise anset-

zen. Dies ist aber insoweit schwierig, als berufliche und private Gründe 

für die Anschaffung schwer zu trennen sind. 

Darüber hinaus ist im Rahmen des Umzugs eine Reihe von Aufwen-

dungen als Werbungskosten absetzbar. Das gilt etwa für die Beförde-

rung des Umzugsguts von der bisherigen zur neuen Wohnung inklusive 

Ein- und Auspacken, Versicherungskosten gegen Transport- und Bruch-

schäden sowie dem Ersatz von Hausrat, der beim Transport verloren 

gegangen ist. Fahrtkosten sind mit 30 Cent je gefahrenem Kilome-

ter und Übernachtungs- sowie Verpflegungsaufwendungen mit den 

Beträgen für Dienstreisen absetzbar. Diese Pauschalen gelten sogar 

pro Familienmitglied. Doch damit nicht genug. Mietentschädigungen 

für die bisherige sowie Miete für die neue Wohnung bis zum Umzug 

können genauso berücksichtig werden wie der Aufwand für die Suche 

und Besichtigungsfahrten. Nicht vergessen werden sollten Zeitungs-

annoncen, Trinkgelder, Gebühren für die Ummeldung, Anpassung der 

Anschlüsse sowie Schönheitsreparaturen im alten Domizil.

Eine Arbeitsecke ist kein Arbeitszimmer

Ein selbständiger Architekt hatte in seiner Wohnung neben einem 

separaten Arbeitszimmer noch einen weiteren Arbeitsbereich einge-

richtet. Dieser befand sich im Wohnzimmer, war mit Computer und 

Schreibtisch ausgestattet und durch ein ein Meter hohes Sideboard 

abgetrennt. 

Als er seine „Arbeitsecke“ steuermindernd geltend machen wollte, 

lehnte das Finanzamt die Anerkennung ab. Das Finanzgericht Düssel-

dorf bestätigte das, da der Arbeitsbereich nicht die Kriterien für ein 

Arbeitszimmer erfülle. So handele es sich einerseits nicht um eine 

Angestellte
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raumbezogene Einheit, andererseits könne durch die gemischte Nut-

zung keine klare Trennung der Kosten zwischen privater und berufli-

cher Nutzung vorgenommen werden. Die optische Trennung zwischen 

Privatem und Dienstlichem reiche dafür nicht aus.

FG Düsseldorf, 7 K 87/11 vom 06.02.2012

Probezeitkündigung: Trotz schweren Arbeitsunfalls 
zulässig

Ein Arbeitgeber darf einem Arbeitnehmer während der Probezeit auch 

dann kündigen, wenn der Arbeitnehmer bei ihm einen schweren Ar-

beitsunfall erlitten hat. Das Arbeitsgericht (ArbG) Solingen hat im Fall 

eines Industriemechanikers entschieden, dass eine Kündigung weder 

sitten- noch treuwidrig sei. Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig.

Der Kläger war seit dem 19.09.2011 bei der Beklagten als Industrieme-

chaniker in der Scherenendmontage tätig. Bei einem Arbeitsunfall am 

16.11.2011 wurden ihm vier Finger der rechten Hand abgetrennt. Drei 

Finger wurden erfolgreich reimplantiert. Die Beklagte meldete den Un-

fall unverzüglich der Berufsgenossenschaft. Sie kündigte das Arbeits-

verhältnis mit Schreiben vom 25.01.2012 unter Wahrung der für die 

Probezeit vereinbarten Kündigungsfrist zum 09.02.2012.

Der Kläger hält die Kündigung für unwirksam, weil die Beklagte sich 

treuwidrig verhalte. Solange nicht geklärt sei, wen das Verschulden 

an dem Arbeitsunfall treffe, komme eine Probezeitkündigung nicht in 

Betracht. Er behauptet, er habe kurz vor dem Aktivieren der Schneide-

maschine noch den Auftrag erhalten, die Transportrollen zu überprü-

fen. Die Beklagte behauptet, der Kläger habe die Maschine zusammen 

mit zwei Kollegen aktiviert und dann ohne jede Veranlassung in die 

bereits aktivierte Maschine gegriffen. Er habe sich bereits vor dem Ar-

beitsunfall als nicht teamfähig erwiesen, weil er sich nicht verlässlich 

an Sicherheitsvorkehrungen gehalten habe. Es sei deshalb zweimal zu 

gefährlichen Situationen gekommen.

Das ArbG Solingen hat die Klage abgewiesen. Die Kündigung habe kei-

ner sozialen Rechtfertigung bedurft, weil die sechsmonatige Wartezeit 

für die Anwendung des Kündigungsschutzgesetzes noch nicht abgelau-

fen gewesen sei. Die Kündigung sei weder sitten- noch treuwidrig. Der 

Kläger legte gegen das Urteil des ArbG zunächst Berufung ein. Nach 

der Erörterung des Falls in der Berufungsverhandlung am 15.10.2012 

vor dem Landesarbeitsgericht Düsseldorf hat er dann jedoch seine Be-

rufung zurückgenommen.

Arbeitsgericht Solingen, Urteil vom 10.05.2012, 2 Ca 198/12, rechts-

kräftig

Nicht nur vorübergehende Arbeitnehmerüberlassung: 
Führt nicht zu Arbeitsverhältnis mit Entleiher

Wenn ein Arbeitgeber Dritten Leiharbeitnehmer zur Arbeitsleistung 

überlässt, so führt dies auch im Fall nicht nur vorübergehender Leihar-

beit nicht dazu, dass ein Arbeitsverhältnis mit dem Entleiher zustande 

kommt. Dies hat das Landesarbeitsgericht (LAG) Berlin-Brandenburg 

entschieden. Es hat die Revision zum Bundesarbeitsgericht zugelassen.

Rechtlicher Hintergrund: Nach § 1 des Arbeitnehmerüberlassungs-

gesetzes (AÜG) bedürfen Arbeitgeber, die im Rahmen ihrer wirt-

schaftlichen Tätigkeit als Verleiher Dritten Leiharbeitnehmer zur Ar-

beitsleistung überlassen wollen, der Erlaubnis. Die Überlassung von 

Arbeitnehmern erfolgt nach dem Ende 2011 in Kraft getretenen Ge-

setzeswortlaut vorübergehend. Im Gesetz ist laut LAG Berlin-Branden-

burg nicht näher geregelt, wann ein vorübergehender Einsatz anzuneh-

men ist und welche Rechtsfolgen im Fall nicht nur vorübergehender 

Leiharbeit eintreten, insbesondere, ob in diesem Falle ein Arbeitsver-

hältnis mit dem Entleiher zustande kommt.

Im zugrunde liegenden Fall hatte das Tochterunternehmen einer Kran-

kenhausbetreibergesellschaft, das mit Erlaubnis Arbeitnehmerüberlas-

sung betreibt, dieser die als Krankenschwester beschäftigte Klägerin 

für die gesamte bisher über vierjährige Dauer des Arbeitsverhältnis-

ses als Leiharbeitnehmerin überlassen. Das LAG ließ offen, ob es sich 

hierbei um eine nicht nur vorübergehende Arbeitnehmerüberlassung 

handelte. Die von der Klägerin geltend gemachte Rechtsfolge des Zu-

standekommens eines Arbeitsverhältnisses sei jedenfalls vom Gesetz-

geber für diesen Fall nicht vorgesehen worden. Auch ein rechtsmiss-

bräuchliches Strohmanngeschäft könne in derartigen Fällen jedenfalls 

dann nicht angenommen werden, wenn das Arbeitsverhältnis wie im 

vorliegenden Fall vor der Ende 2011 erfolgten Änderung des AÜG ab-

geschlossen worden sei.

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 16.10.2012, 7 Sa 

1182/12
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Kein Splitting für Alleinerziehende

Alleinerziehende haben keinen Anspruch auf die Anwendung des Ehe-

gatten-Splittings oder eines Familien-Splittings. Dies hat der 7. Senat 

des Niedersächsischen Finanzgerichts in einem am 14. September 

veröffentlichten Beschluss zu einem Verfahren des vorläufigen Rechts-

schutzes entschieden (Az. 7 V 4/12). Das Gericht hat jedoch die Be-

schwerde zum Bundesfinanzhof zugelassen, die dort bereits unter dem 

Az. III B 68/12 anhängig ist.

Im vorliegenden Fall war die Antragstellerin verwitwet und hatte zwei 

minderjährige Kinder. Im Klage- als Hauptsacheverfahren (anhängig in 

Niedersachen unter Az. 7 K 114/10) machte sie geltend, ihre Besteue-

rung als Alleinerziehende sei verfassungswidrig. Denn gegenüber einem 

zusammen zur Einkommensteuer veranlagten Ehepaar (mit oder ohne 

Kinder) und gegenüber einem geschiedenen Ehepaar (Anspruch auf 

sog. Real-Splitting) zahle sie bei gleich hohen Einkünften mehrere tau-

send Euro mehr Einkommensteuer. Insoweit sei ein Familien-Splitting 

verfassungsrechtlich geboten, argumentierte sie und fuhr fort, dass im 

Übrigen die Grund- und Kinderfreibeträge und der Entlastungsbetrag 

zu niedrig und damit verfassungswidrig seien. Im Verfahren des einst-

weiligen Rechtsschutzes begehrt die Alleinerziehende, die von ihr nach 

Erhalt des Einkommensteuerbescheides nachgezahlte Steuer und die 

von ihr geleisteten Vorauszahlungen an sie zurückzuzahlen, soweit sie 

eine von ihr nach dem Modell eines Familien-Splittings errechnete Ein-

kommensteuer übersteigen.

Den Antrag das Gericht mit folgenden Erwägungen zurückgewiesen:

Die derzeitige Besteuerung nach der Grundtabelle ist nicht verfas-

sungswidrig. Auch wenn die von einer Alleinerziehenden erzielten 

Einkünfte gleich hoch sind wie die zusammengerechneten Einkünfte 

eines Ehepaares und die Alleinerziehende mehrere tausend Euro mehr 

Einkommensteuer als das Ehepaar zu zahlen hat, liege kein verfas-

sungswidriger Begünstigungsausschluss vor. Es handelt sich um unter-

schiedliche Sachverhalte, welche die steuerliche Ungleichbehandlung 

rechtfertigen. Auch eine nach neuerer Rechtsprechung der Finanzge-

richte denkbare oder verfassungsrechtlich gebotene Anwendung des 

Splitting-Verfahrens auf Partner einer eingetragenen Lebenspartner-

schaft führt nicht zu einem vergleichbaren Anspruch eines Alleinerzie-

henden.

Splitting gewährleist die verfassungsrechtlich geschützte Entschei-

dungsfreiheit der Eheleute zur Gestaltung ihrer ehelichen und wirt-

schaftlichen Lebensverhältnisse und sind nach der Rechtsprechung 

des Bundesverfassungsgerichts keine beliebig veränderbare Steuer-

vergünstigung, sondern verfassungsrechtlich geboten. Es diskriminiert 

keine Ehefrau oder den Partner mit dem niedrigeren Einkommen. Ge-

ringe Erwerbstätigkeitsquoten und niedrigere Durchschnittseinkom-

men von Frauen sind nicht Folge des Splitting-Verfahrens, sondern 

durch die wirtschaftlichen Verhältnisse am Arbeitsmarkt und die in-

dividuell aus vielfältigen Gründen getroffenen persönlichen Entschei-

dungen bedingt.

Der Gesetzgeber hat sich dafür entschieden, in systematisch unter-

schiedlicher Weise die Freiheit der ehelichen Lebens- und Wirtschafts-

gestaltung einerseits – durch das Wahlrecht für die Zusammenveranla-

gung mit Splitting - und die Kind-bedingten Belastungen andererseits 

– durch die Gewährung von Kindergeld oder den Abzug von Kinderfrei-

beträgen – nicht im Wege eines Familiensplittings zu berücksichtigen.

Die Höhe der Grund- und Kinderfreibeträge und des Entlastungsbe-

trages für Alleinerziehende im Jahr 2008 ist bei summarischer Prüfung 

nicht auffallend zu niedrig und damit nicht verfassungswidrig, resü-

mierten die Richter.

Entlastungsbetrag für Alleinerziehende: Kein Rabatt 
bei Haushalt mit Sohn über 18

Der Ausschluss des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende, die eine 

Haushaltsgemeinschaft mit einer anderen volljährigen Person bilden, 

ist bedenkenlos. Diesen Tenor hat ein Urteil des Bundesfinanzhofs 

(BFH), veröffentlicht am 26.9.2012 (Az. III R 26/10). Der Ausschluss gilt 

auch dann, wenn es sich bei dieser Person um das volljährige Kind des 

Alleinerziehenden handelt. Ein schädliches gemeinsames Wirtschaften 

kann nämlich sowohl darin bestehen, dass die andere volljährige Per-

son zu den Kosten des gemeinsamen Haushalts beiträgt, als auch in 

einer Entlastung durch tatsächliche Hilfe und Zusammenarbeit in den 

eigenen vier Wänden.

Entschieden wurde vor der gesetzlichen Vorgabe, dass es den Entlas-

tungsbetrag für Alleinerziehende von 1.308 Euro im Jahr gemäß § 24b 

Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) nur für alleinstehende 

Familie und 
Kinder
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Steuerpflichtige gibt, zu deren Haushalt mindestens ein Kind gehört, 

für das ihnen ein Kinderfreibetrag oder Kindergeld zusteht. Steuer-

pflichtige, die eine Haushaltsgemeinschaft mit einer anderen volljäh-

rigen Person bilden, sind nicht mehr alleinstehend. Eine Ausnahme gilt 

unter anderem aber dann, wenn ihnen für die volljährige Person ein 

Kinderfreibetrag oder Kindergeld zusteht (§24b Abs. 2EStG).

Im Urteilsfall lebte der Vater mit seinen zwei Söhnen A und B über 18 

Jahren in seiner Wohnung, alle drei sind dort auch mit ihrer Hauptwoh-

nung gemeldet. A befand sich in Berufsausbildung und wurde steu-

erlich als Kind berücksichtigt. B hingegen übte eine Vollzeitbeschäf-

tigung aus und war daher nicht mehr als Kind zu berücksichtigen. Er 

wohnte ohne jede wirtschaftliche Beteiligung im Haus seines Vaters, 

denn er beteiligte sich nicht an den Kosten der Haushaltsführung wie 

etwa Miete, Energie, Reinigung oder Verpflegung. Das Finanzamt lehn-

te die Gewährung eines Entlastungsbetrags für Alleinerziehende ab. 

Als Begründung führten die Beamten aus, dass zwischen dem Vater 

und B eine Haushaltsgemeinschaft besteht.

Synergieeffekte infolge des Zusammenlebens können auch in ande-

rer Weise als durch Kostenbeiträge erzielt werden, betonte der BFH. 

Denkbar ist z.B. eine gemeinsame Erledigung der Hausarbeit, Kinder-

betreuung, tägliche Einkäufe oder die beiderseitige Anschaffung ge-

meinsam genutzter Gegenstände.

Aufgrund des vorliegenden Sachverhalts konnte dem Vater der Entlas-

tungsbetrag für Alleinerziehende nicht gewährt werden, weil nach An-

sicht des BFH von einer Haushaltsgemeinschaft mit dem volljährigen 

Sohn B auszugehen ist. Die Tatsache, dass er sich überhaupt nicht an 

den Kosten der Haushaltsführung beteiligt, spielt keine Rolle. Denn so-

fern eine Haushaltsgemeinschaft die finanzielle Entlastung des Eltern-

teils durch die andere volljährige Person voraussetzen würde, müsste 

der Entlastungsbetrag auch Elternteilen gewährt werden, die mit einer 

weiteren von ihnen finanziell unterhaltenen Person wie etwa Großva-

ter oder Oma ohne genug eigene Einkünfte zusammenleben. Gleiches 

würde für Elternteile in einer eheähnlichen Gemeinschaft oder einer 

eingetragenen Lebenspartnerschaft gelten, in denen der andere Part-

ner keine finanziellen Beiträge zu leisten kann. Das ist aber ausdrück-

lich gesetzlich ausgeschlossen. 

Würde die Haushaltsgemeinschaft eine finanzielle Entlastung des 

Elternteils durch die andere volljährige Person voraussetzen, wäre es 

zudem verfassungsrechtlich bedenklich, den Entlastungsbetrag zu-

sammenlebenden, verheirateten Eltern mit nur einem Verdiener vor-

zuenthalten, gab der BFH in seiner Entscheidung zu bedenken.

Steuerberater: In Kindergeldangelegenheiten nicht 
vertretungsbefugt

Steuerberater sind in Kindergeldangelegenheiten nach dem Bundes-

kindergeldgesetz (BKGG) nicht vertretungsbefugt. Dies stellt das Sozi-

algericht (SG) Aachen klar.

Im zugrunde liegenden Fall hatte ein Steuerberater als Bevollmäch-

tigter Widerspruch gegen einen Kindergeldablehnungsbescheid einge-

legt. Das SG Aachen betont, dass dies nicht als Nebenleistung zum 

Berufs- oder Tätigkeitsbild eines Steuerberaters gehört. Die Haupttä-

tigkeit der Klägerin als Steuerberater sei nach dem Steuerberatungs-

gesetz die „Hilfeleistung in Steuersachen“. Hier stünden jedoch sozial-

rechtliche Fragestellungen im Vordergrund. Die Beantwortung dieser 

Fragestellungen erfordere eine besondere Sachkunde und vertiefte 

rechtliche Kenntnisse des materiellen Sozialrechts, die bei Steuerbe-

ratern nicht unterstellt werden könnten. Zum Schutz Rechtssuchen-

der vor unqualifiziertem Rechtsrat habe eine Vertretungsbefugnis von 

Steuerberatern in Verfahren über das sozialrechtliche Kindergeld nach 

dem BKGG keine Berechtigung.

Sozialgericht Aachen, Urteil vom 17.04.2012, S 13 KG 1/12



Nov. 2012

www.stb-naehrlich.de 16

Betriebsversammlung: Arbeitgeber muss nicht für 
Bewirtungskosten aufkommen

Der Arbeitgeber muss die Kosten, die durch die Bewirtung von Teilneh-

mern einer Betriebsversammlung entstehen, nicht übernehmen. Das 

hat das Landesarbeitsgericht (LAG) Nürnberg entschieden, wie die 

Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht im Deutschen Anwaltverein (DAV) 

mitteilt.

In einer der Verkaufsfilialen eines Textilunternehmens sind 55 Mitar-

beiter beschäftigt. Der Betriebsrat teilte dem Arbeitgeber mit, dass er 

eine Betriebsversammlung in den Räumen des Gewerkschaftshauses 

plane und den Arbeitgeber bitte, für diese etwa sechs Stunden dauern-

de Versammlung die Verpflegungskosten in Höhe von rund 30 Euro zu 

übernehmen. Der Arbeitgeber lehnte dies ab.

Eine Verpflichtung zur Kostenübernahme bestehe nicht, entschied das 

Gericht laut DAV. Der Arbeitgeber müsse dem Betriebsrat die Ausla-

gen nicht erstatten. Kosten müssten nur dann übernommen werden, 

wenn sie im Zusammenhang mit den Aufgaben des Betriebsrates stün-

den. Hierzu zähle nicht, die Teilnehmer einer Betriebsversammlung zu 

bewirten.

Außerdem müsse der Betriebsrat eine Betriebsversammlung so pla-

nen und durchführen, dass keine vermeidbaren Kosten anfielen. Der 

Erschöpfung der Teilnehmer könne der Betriebsrat auch dadurch vor-

beugen, dass er angemessene Pausen ansetze. Diese könnten die Teil-

nehmer auch dazu nutzen, sich selbst mit Getränken und Speisen ein-

zudecken. Hierdurch sei eine weitere konzentrierte Teilnahme an der 

Betriebsversammlung möglich, ohne dass zusätzliche Kosten für den 

Arbeitgeber entstünden. Auch im Fall der Fortsetzung ihrer betriebli-

chen Arbeit müssten sich die Mitarbeiter in der Pause selbst mit Ge-

tränken oder Speisen versorgen. Deren Einnahme während einer Un-

terbrechung der Arbeitstätigkeit zähle für jeden Mitarbeiter zu seiner 

persönlichen Lebensführung.

Deutscher Anwaltverein, Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht, PM vom 

17.09.2012 zu Landesarbeitsgericht Nürnberg, Entscheidung vom 

25.04.2012, 4 TaBV 58/11

Bachelor-Absolvent hat keinen Anspruch auf  
Eintragung in Architektenliste

Die Architektenkammer Rheinland-Pfalz darf Absolventen eines Ba-

chelor-Studienganges in Architektur die Eintragung in die Architek-

tenliste verweigern. Das hat das Verwaltungsgericht (VG) Koblenz 

entschieden.

Der Kläger hatte im Wintersemester 2005 an der Fachhochschule Ko-

blenz ein Studium der Architektur mit dem Studienziel Bachelor be-

gonnen und dieses im Februar 2009 mit Erfolg beendet. Seitdem ist 

er als Angestellter in einem Architekturbüro in Koblenz tätig. Im De-

zember 2011 beantragte er seine Eintragung in die Architektenliste zur 

Führung der Berufsbezeichnung Architekt. Der Eintragungsausschuss 

der Architektenkammer lehnte ab.

Grundsätzlich bedürfe es hierzu nach dem Architektengesetz eines 

Hochschulstudiums mit mindestens vierjähriger Regelstudienzeit. 

Die Regelstudiendauer bis zur Erlangung des Bachelor-Grades betrage 

aber nur sechs Semester. Die danach allein noch in Betracht kommen-

de Übergangsregelung für Studiengänge, die bei Inkrafttreten des neu-

en Architektengesetzes im Dezember 2005 bereits begonnen haben, 

gelte nur für mindestens dreijährige Diplomstudiengänge, nicht hinge-

gen für ein Bachelorstudium.

Mit seiner Klage macht der Kläger geltend, dass der von ihm absolvier-

te Bachelorstudiengang einem sechssemestrigen Diplomstudiengang 

gleichwertig sei. Deshalb müsse die Übergangsregelung auch auf ihn 

Anwendung finden. Das gelte umso mehr, als bei Beginn seines Studi-

ums die Rechtslage noch unklar gewesen sei.

Die Klage blieb erfolglos. Die Voraussetzungen einer vorliegend allein 

in Betracht kommenden Eintragung auf der Grundlage der Übergangs-

bestimmung seien – so die Koblenzer Richter – nicht gegeben. Einer 

unmittelbaren Anwendung der Vorschrift stehe bereits entgegen, dass 

der Kläger nicht, wie durch deren eindeutigen Wortlaut verlangt, einen 

Diplomstudiengang absolviert habe, sondern ein Bachelorstudium. 

Auch eine entsprechende Anwendung der gesetzlichen Übergangs-

bestimmung scheide aus. Für eine derartige Analogie fehle es an der 

zwingend erforderlichen Gesetzeslücke. Die Gesetzesbegründung be-

lege vielmehr, dass der Gesetzgeber insoweit bewusst zwischen bereits 

vor Inkrafttreten des Architektengesetzes begonnenen Diplom- und 

Arbeit,  
Ausbildung & 
Soziales
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Bachelorstudiengängen unterschieden und diese gerade keiner ein-

heitlichen Regelung habe unterwerfen wollen.

Dem liege die Erwägung zugrunde, dass regelmäßig nur ein vier Jahre 

umfassendes Studium, wie es bis dahin an deutschen Lehranstalten 

überwiegend angeboten worden sei, die für eine Tätigkeit auf dem Ge-

biet der Architektur erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten vermit-

tele. Von daher habe es der Gesetzgeber für sachgerecht gehalten, eine 

Vertrauensschutzregelung für die Personen zu schaffen, die damals 

noch nach altem Recht einen Diplomstudiengang mit nur dreijähri-

ger Regelstudienzeit bereits begonnen hatten. Den im Rahmen der 

Hochschulreform erst noch zu erwartenden Bachelorabschluss habe 

man hingegen von Anfang an nur im Fall eines entsprechenden Studi-

enganges mit einer Regelstudienzeit von vier Jahren zur Eintragung in 

die Architektenliste zulassen wollen, so das VG.

Eine weitergehende Auslegung der Übergangsregelung sei schließlich 

auch nicht etwa von Verfassungs wegen aufgrund der grundgesetzlich 

garantierten Berufsfreiheit geboten. Übergangsregelungen dienten 

dazu, Härten für Personen zu vermeiden, die sich auf eine bestehende 

Rechtslage eingestellt und in schutzwürdiger Weise auf diese vertraut 

hätten. Dies sei in Bezug auf den Kläger nicht der Fall. Dieser habe sich 

bei Inkrafttreten des Architektengesetzes im Dezember 2005 erst im 

vierten Monat des ersten Studiensemesters befunden. In einem derart 

frühen Stadium sei ihm eine Anpassung des Studiums an veränderte 

Anforderungen noch ohne Weiteres möglich und zumutbar gewesen.

Verwaltungsgericht Koblenz, Urteil vom 03.09.2012, 3 K 192/12.KO

Arbeitslosengeld: Kann eingeschriebenem Studenten 
bis Vorlesungsbeginn zustehen

Einem Studenten, der bereits an der Universität eingeschrieben ist, 

kann dennoch bis zum tatsächlichen Vorlesungsbeginn Arbeitslosen-

geld zustehen. Dies stellt das Landessozialgericht (LSG) Hessen klar. 

Die Einschreibung an einer Universität müsse der Verfügbarkeit nicht 

entgegenstehen. Die Revision wurde nicht zugelassen.

Rechtlicher Hintergrund: Arbeitslosengeld kann nur beanspruchen, 

wer den Vermittlungsbemühungen der Agentur für Arbeit zur Verfü-

gung steht. Diese Verfügbarkeit wird bei Studierenden regelmäßig ver-

neint, weil sie – so die gesetzliche Vermutung – nur versicherungsfreie 

Beschäftigungen ausüben können. Sei jedoch ein Studienanfänger bis 

zum Beginn der Lehrveranstaltungen nicht in studiumsrelevante Ak-

tivitäten eingebunden, so sei diese Vermutung widerlegt, so das LSG.

Im zugrunde liegenden Fall meldete sich eine gelernte Krankenschwes-

ter nach einer Zeit der Arbeitsunfähigkeit arbeitslos. Die Mutter eines 

minderjährigen Kindes beantragte – unter Hinweis auf ihre Einschrei-

bung an einer Hochschule – Arbeitslosengeld bis zum Vorlesungsbe-

ginn. Die Agentur für Arbeit gewährte ihr Arbeitslosengeld bis ein-

schließlich August des betreffenden Jahres. Ab September könne sie 

als eingeschriebene Studentin nur eine versicherungsfreie Beschäfti-

gung ausüben.

Die Richter beider Instanzen gaben der Studentin Recht. Sie habe nach-

gewiesen, dass sie bis zum Vorlesungsbeginn (Anfang Oktober) nicht 

durch universitäre Aktivitäten gebunden gewesen sei und deshalb eine 

Beschäftigung hätte ausüben können. Damit habe sie in dieser Zeit 

der Arbeitsvermittlung zur Verfügung gestanden und die gesetzliche 

Vermutung widerlegt.

Landessozialgericht Hessen, L 7 AL 3/12
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Treppen in Mehrfamilienhäusern dürfen nach Einbau 
eines Treppenlifts nicht schmaler als einen Meter sein

Treppen in Mehrfamilienhäusern müssen auch nach dem Einbau eines 

Treppenlifts noch mindestens einen Meter breit sein., stellt das Ver-

waltungsgericht (VG) Gelsenkirchen klar. Die Klage eines Ehepaares, 

das einen Treppenlift hatte einbauen lassen und dem per Ordnungs-

verfügung der Wiederabbau aufgegeben worden war, blieb erfolglos.

Der 88-jährige Kläger bewohnt gemeinsam mit seiner 80-jährigen 

Ehefrau eine Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilien-

hauses. Um die Wohnung im Alter weiter nutzen zu können, ließ er – 

mit Zustimmung der Hausverwaltung, aber ohne vorherige Absprache 

mit dem Bauamt – im Treppenhaus für rund 7.500 Euro einen Sitztrep-

penlift einbauen. Das Bauamt stellte fest, dass auch in der „Parkpositi-

on“ des Liftes die gesetzlich vorgeschriebene Mindestbreite der Treppe 

von einem Meter bereits durch die Schienenkonstruktion um mehre-

re Zentimeter unterschritten wird. Dem Kläger wurde deshalb durch 

Ordnungsverfügung aufgegeben, den Lift wieder abzubauen.

Das VG hält die Entscheidung auch angesichts der persönlichen Le-

benssituation des Klägers sowie der Erkrankung seiner Ehefrau für 

rechtmäßig. Zwar sei der Wunsch des Klägers, auch im Alter in der 

gewohnten Umgebung zu verbleiben, menschlich verständlich. Die 

zwingenden gesetzlichen Anforderungen an die Mindestbreite von 

Treppen, die als Fluchtweg genutzt werden, dürften aber aufgrund 

brandschutzrechtlicher Erwägungen nicht unterschritten werden. Die 

gesetzlich geregelte Mindestbreite für Treppen folge daraus, dass bei 

einem Brand und der dabei oft panikartigen Räumung eines Gebäudes 

zwangsläufig zu erwarten sei, dass schnellere Personen andere, die sich 

auf der Treppe nur langsam bewegen überholen wollten. Dies sei bei 

einer Breite von einem Meter gerade noch, aber schon bei etwa 90 

Zentimetern nur schwer möglich. Ein Überholvorgang auf einer derart 

eingeengten Treppe gefährde die fliehenden Personen erheblich. Ein 

Sturz könne in Gefahrsituationen und damit möglicherweise verbun-

dener Panik verheerende Folgen haben.

Das VG weist ausdrücklich darauf hin, dass auch ein Erlass des Ministe-

riums für Städtebau, Wohnen, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-

Westfalen aus dem Jahr 2004 keine andere rechtliche Beurteilung 

rechtfertige. Dieser lasse zwar bei bestimmten Treppenliften unter 

Umständen eine Beschränkung der Treppenbreite auf 80 Zentimeter 

zu. Nach Ansicht des VG kann ein ministerieller Erlass jedoch nicht 

zwingende gesetzliche Anforderungen außer Kraft setzen.

Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Urteil vom 26.09.2012, 5 K 

2704/12, noch nicht rechtskräftig

Mietminderung: Nicht wegen rein optischer  
Beeinträchtigungen der Mietsache

Rein optische Beeinträchtigungen der Mietsache rechtfertigen keine 

Mietminderung. Dies stellt das Amtsgericht (AG) München in einem 

Fall klar, in dem ein Ehepaar wegen Verfärbungen am Parkett in den 

Schlafzimmern der Mietwohnung monatlich 5% des Mietzinses ein-

behalten hatte. 

Ein Münchener Ehepaar stellte Anfang April 2011 fest, dass sich in ihrer 

Wohnung in beiden Schlafzimmern unterhalb der Balkontüren Feuch-

tigkeit sammelte und in die erste Parkettreihe eindrang. Dies teilten 

die Eheleute ihrer Vermieterin mit. Ab August 2011 minderten sie ihre 

Miete um 5%, weil sich mittlerweile dunkle Verfärbungen im Parkett 

gebildet hätten. Die Vermieterin trat der Minderung entgegen. Darauf-

hin begehrte das Ehepaar vor dem AG München die Feststellung, dass 

die Minderung gerechtfertigt sei. Die Vermieterin erhob Widerklage 

auf Zahlung des rückständigen Mietzinses.

Das AG wies die Feststellungsklage ab und sprach der Vermieterin den 

rückständigen Mietzins zu. Die Minderungsbefugnis eines Mieters sei 

ausgeschlossen, wenn die Tauglichkeit der Mietsache zum vertrags-

gemäßen Gebrauch durch den Mangel nur unerheblich gemindert 

werde. Bereits nach eigenem Vortrag der Kläger liege derzeit die Be-

einträchtigung durch das behauptete Auftreten von Kondenswasser an 

den Balkontüren der Wohnung darin, dass sich Verfärbungen an den 

Parkettböden gebildet haben. Diese rein optische Beeinträchtigung 

rechtfertige keine Minderung. Die Gebrauchsfähigkeit der Mietsache 

sei nicht erheblich beeinträchtigt. Die bloße Vermutung, dass sich 

unterhalb des Parketts Schimmel befinde, reiche, solange sich keine 

konkreten Anhaltspunkte dafür finden ließen, ebenfalls nicht für eine 

Minderung aus.

Amtsgericht München, Urteil vom 20.04.2012, 474 C 2793/12, rechts-

kräftig

Bauen und 
Wohnen
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Stimmrechtsvermehrung durch nachträgliche Teilung 
von Wohnungseigentum nur durch einstimmigen 
Beschluss

In einer Wohnungsanlage gab es 12 Wohnungseinheiten. Die Woh-

nungsanlage bestand aus einem Vorderhaus mit 11 Wohnungseinhei-

ten und aus einem Hinterhaus mit der Wohnungseinheit Nr. 12. Die 

Eigentümerin der Wohnungseinheit Nr. 12 teilte diese Wohnung in 

neun selbstständige Wohnungseinheiten auf. Die übrigen Wohnungs-

eigentümer haben bei der Teilung nicht mitgewirkt. Die neue Woh-

nungseinheit Nr. 12 wurde nun veräußert. Die Wohnungseigentümer 

beschlossen in der Eigentümerversammlung, dass dem Erbwerber von 

Nr. 12 kein eigenes Stimmrecht zusteht. Daraufhin möchte die ur-

sprüngliche Eigentümerin von Nr. 12 gerichtlich feststellen lassen, dass 

sowohl dem Erwerber von Nr. 12 und auch den zukünftigen Erwerbern 

der neun Wohnungseinheiten ein eigenes Stimmrecht zusteht.

Mit diesem Feststellungsbegehren hatte die Eigentümerin jedoch kei-

nen Erfolg. Die Richter am Bundesgerichtshof wiesen die Klage als un-

begründet zurück.

In der Teilungserklärung war das Stimmrecht nicht geregelt, so dass 

das gesetzliche Kopfstimmrecht zur Anwendung kommt. Das heißt, 

dass jeder Eigentümer eine Stimme hat (§ 25 WEG). Wenn nun Woh-

nungseigentum nachträglich geteilt und veräußert wird, kommen 

mehr Eigentümer zur bestehenden Eigentümergemeinschaft hinzu. 

Wenn die neuen Eigentümer nun jeweils eine Stimme erhalten wür-

den, würde der Status der alten Eigentümer geschmälert werden. Ihre 

Stimme wäre in einer Eigentümerversammlung weniger „wert“. Der 

Bundesgerichtshof hat jedoch bereits festgestellt, dass der Status der 

ursprünglichen Eigentümer bei nachträglichen Teilungen und Veräuße-

rungen gewahrt werden muss. Die ursprüngliche Stimmenanzahl darf 

nicht geändert werden. Das gilt auch in diesem Fall.

Das bestehende Stimmrecht ist unter den neuen Eigentümern nach 

Bruchteilen aufzuteilen. Die Erwerber sind nicht schutzbedürftiger als 

die bisherigen Wohnungseigentümer. Die Erwerber können zum einen 

vor Erwerb die Teilungserklärung einsehen und sich zum anderen beim 

Verkäufer über das Stimmrecht informieren.

Die Stimmenanzahl kann nur durch Vereinbarung aller Wohnungsei-

gentümer erhöht werden. Eine solche Vereinbarung hatten die Woh-

nungseigentümer hier jedoch nicht geschlossen.

BGH, Urteil vom 27.4.2012, V ZR 211/11

Modernisierung einer Mietwohnung: Üblicher Zu-
stand richtet sich nach gegenwärtigen Verhältnissen

Die Frage, ob eine vom Vermieter geplante Modernisierungsmaßnah-

me die Mietwohnung in einen allgemein üblichen Zustand versetzt, 

ist auf der Grundlage des gegenwärtigen Zustandes der Wohnung ein-

schließlich der Veränderungen zu beantworten, die der Mieter recht-

mäßig vorgenommen hat. Dies stellt der Bundesgerichtshof (BGH) 

klar.

Die Beklagte mietete 1989 vom Rechtsvorgänger des Klägers eine 

Wohnung in Berlin Mitte an, die mit einem Einzelofen und einem 

Gamat-Heizgerät ausgestattet war. Im Jahr 1991 baute sie im Einver-

ständnis mit dem damaligen Vermieter auf eigene Kosten eine Gaseta-

genheizung ein. Mit Schreiben vom 17.11.2009 erbat der Kläger von der 

Beklagten vergeblich die Duldung des Anschlusses der Wohnung an die 

im Gebäude inzwischen vorhandene Zentralheizung. Das Amtsgericht 

hat die Duldungsklage abgewiesen. Auf die Berufung des Klägers hat 

das Landgericht das erstinstanzliche Urteil abgeändert und der Klage 

stattgegeben.

Die hiergegen gerichtete Revision der Beklagten hatte Erfolg und führ-

te zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht. Der BGH 

hat entschieden, dass dem Einwand der Beklagten, die Modernisie-

rung stelle für sie mit Rücksicht auf die zu erwartende Mieterhöhung 

eine unzumutbare Härte dar, nicht entgegengehalten werden kann, 

dass die Mietwohnung durch den Anschluss an die Zentralheizung le-

diglich in einen Zustand versetzt werde, wie er allgemein üblich sei. 

Denn Grundlage für die Beurteilung sei nicht der im Zeitpunkt der An-

mietung vorhandene Zustand (hier: mit einem Einzelofen und einem 

Gamat-Heizgerät), sondern der gegenwärtige Zustand einschließlich 

der vom Mieter rechtmäßig vorgenommenen Veränderungen.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 10.10.2012, VIII ZR 25/12
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Pauschbetrag für behinderte Menschen: Kann bei 
getrennter Veranlagung nicht allein einem Ehegatten 
zugeordnet werden

Die Zuordnungsregelung in § 26a Einkommensteuergesetz (EStG) 

geht anderen Zuordnungsregeln vor. Der einem gemeinsamen Kind 

zustehende Behinderten-Pauschbetrag, der auf Antrag der Eltern voll-

ständig einem von ihnen übertragen wurde, ist daher bei getrennter 

Veranlagung bei beiden Elternteilen je zur Hälfte abzuziehen. Dies 

stellt der Bundesfinanzhof (BFH) klar.

Die Klägerin und ihr Ehemann haben sich im Laufe des Streitjahres 

2007 getrennt. Ihr gemeinsamer Sohn ist schwerbehindert. Er lebt im 

Haushalt der Klägerin und wird seit seiner Geburt 1992 vollständig von 

ihr betreut und versorgt. Die Eheleute sind für das Streitjahr antragsge-

mäß getrennt veranlagt worden. Der Einkommensteuererklärung der 

Klägerin war eine Bescheinigung des Ehemannes beigefügt, dass er die 

ihm zustehenden Freibeträge wegen der Behinderung des gemeinsa-

men Sohnes für das Kalenderjahr 2007 auf seine Ehefrau übertrage. 

Das beklagte Finanzamt berücksichtigte in dem die Klägerin betreffen-

den Einkommensteuerbescheid für 2007 den Behindertenpauschbe-

trag für den Sohn in Höhe von 3.700 Euro nur zur Hälfte. Die dagegen 

gerichtete Klage hatte letztlich keinen Erfolg.

Zwar stehe dem Sohn der Klägerin nach § 33b EStG ein Pauschbe-

trag für behinderte Menschen in Höhe von 3.700 Euro zu. Dieser habe 

auch, da der Sohn ihn nicht in Anspruch nehme, auf die Klägerin über-

tragen werden können, da sie für das Kind einen Freibetrag nach § 32 

Absatz 6 EStG oder Kindergeld erhält. Zwar stehe der Pauschbetrag 

grundsätzlich beiden Elternteilen je zur Hälfte zu. Da auf deren ge-

meinsamen Antrag aber auch eine andere Aufteilung möglich sei (§ 

33b Absatz 5 Satz 3 EStG), habe er vollständig der Klägerin zugeordnet 

werden können.

Der danach allein ihr zugeordnete Pauschbetrag des Sohnes sei jedoch 

nach § 26a Absatz 2 Satz 2 EStG bei der Klägerin und ihrem Ehemann 

jeweils zur Hälfte abzuziehen, da es sich hierbei um die speziellere Zu-

ordnungsregelung handele, so der BFH. § 26a Absatz 2 Satz 2 EStG be-

stimme, dass die Pauschbeträge beiden Ehegatten zur Hälfte gewährt 

werden, ohne den Eheleuten eine andere Aufteilung zu ermöglichen. 

Nach seinem insoweit eindeutigen Wortlaut könne der der Klägerin 

zugeordnete Pauschbetrag bei ihr mithin lediglich zur Hälfte abgezo-

gen werden. Das freie Zuordnungsrecht des § 33b Absatz 5 Satz 3 EStG 

sei bei getrennter Veranlagung der Elternteile wirkungslos.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 19.04.2012, III R 1/11

Splitting-Verfahren: Nicht für Alleinerziehende

Alleinerziehende haben keinen Anspruch auf die Anwendung des 

Ehegatten-Splittings oder eines Familien-Splittings. Dies hat das Fi-

nanzgericht (FG) Niedersachsen in einem Verfahren des vorläufigen 

Rechtsschutzes entschieden. Das Gericht hat die Beschwerde zum 

Bundesfinanzhof zugelassen. Das Verfahren ist dort unter dem Akten-

zeichen III B 68/12 anhängig.

Die Antragstellerin ist verwitwet und hat zwei minderjährige Kinder. Im 

Hauptsacheverfahren (anhängig unter Aktenzeichen 7 K 114/10) macht 

sie geltend, ihre Besteuerung als Alleinerziehende sei verfassungswid-

rig. Gegenüber einem zusammen zur Einkommensteuer veranlagten 

Ehepaar (mit oder ohne Kinder) und gegenüber einem geschiedenen 

Ehepaar, das ein Real-Splitting in Anspruch nehme, zahle sie bei gleich 

hohen Einkünften mehrere tausend Euro mehr Einkommensteuer. Ein 

Familien-Splitting sei verfassungsrechtlich geboten. Im Übrigen sei-

en die Grund- und Kinderfreibeträge und der Entlastungsbetrag zu 

niedrig und damit verfassungswidrig. Im Verfahren des einstweiligen 

Rechtsschutzes begehrt die Antragstellerin, die von ihr nach Erhalt des 

Einkommensteuerbescheides nachgezahlte Einkommensteuer und die 

von ihr geleisteten Vorauszahlungen an sie zurückzuzahlen, soweit sie 

eine von ihr nach dem Modell eines Familien-Splittings errechnete Ein-

kommensteuer übersteigen.

Das FG hat den Antrag zurückgewiesen. Die derzeitige Besteuerung 

nach der Grundtabelle sei nicht verfassungswidrig. Auch wenn die 

von einer Alleinerziehenden erzielten Einkünfte gleich hoch seien 

wie die zusammengerechneten Einkünfte eines Ehepaares und ein 

Alleinerziehende(r) mehrere tausend Euro mehr Einkommensteuer 

als das zusammen zur Einkommensteuer veranlagte Ehepaar zu zah-

len habe, liege kein verfassungswidriger Begünstigungsausschluss vor. 

Es handele sich um unterschiedliche Sachverhalte, die die steuerliche 

Ungleichbehandlung rechtfertigten. Auch eine nach neuerer Recht-

sprechung der Finanzgerichte denkbare beziehungsweise verfassungs-

Ehe, Familie 
und Erben
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rechtlich gebotene Anwendung des Splitting-Verfahrens auf Partner 

einer eingetragenen Lebenspartnerschaft führe nicht zu einem ver-

gleichbaren Anspruch eines Alleinerziehenden.

Das Ehegatten-Splitting gewährleiste die verfassungsrechtlich ge-

schützte Entscheidungsfreiheit der Eheleute zur Gestaltung ihrer 

ehelichen und wirtschaftlichen Lebensverhältnisse und sei nach der 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts keine beliebig verän-

derbare Steuervergünstigung, sondern verfassungsrechtlich geboten. 

Es diskriminiere nicht die Ehefrau beziehungsweise den Partner mit 

dem niedrigeren Einkommen. Niedrigere Erwerbstätigkeitsquoten und 

niedrigere Durchschnittseinkommen von Frauen seien nicht Folge des 

Splitting-Verfahrens, sondern durch die wirtschaftlichen Verhältnisse 

am Arbeitsmarkt und die individuell aus vielfältigen Gründen getroffe-

nen persönlichen Entscheidungen bedingt.

Der Gesetzgeber habe sich dafür entschieden, in systematisch unter-

schiedlicher Weise die Freiheit der ehelichen Lebens- und Wirtschafts-

gestaltung einerseits durch das Wahlrecht für die Zusammenveranla-

gung (mit Splitting-Verfahren) und die Kind bedingten Belastungen 

andererseits durch die Gewährung von Kindergeld beziehungsweise 

den Abzug von Kinderfreibeträgen und nicht im Wege eines Familien-

splittings zu berücksichtigen. Nach dem Grundsatz der Gewaltentei-

lung seien nicht die Gerichte, sondern der Gesetzgeber dazu berufen, 

diese Regelungen zu überprüfen und gegebenenfalls zu ändern.

Die Höhe der Grund- und Kinderfreibeträge und des Entlastungsbetra-

ges für Alleinerziehende im Jahr 2008 sei bei summarischer Prüfung 

nicht evident zu niedrig und damit nicht verfassungswidrig.

Finanzgericht Niedersachsen, Beschluss vom 28.03.2012, 7 V 4/12, 

nicht rechtskräftig

Kosten der Eheschließung mit ausländischem Staats-
bürger: Keine außergewöhnliche Belastung

Steuerpflichtige, denen zwangsläufig größere Aufwendungen entste-

hen als der überwiegenden Mehrzahl der Bürger, können diese steuer-

mindernd geltend machen. Typischer Fall solcher sogenannter außer-

gewöhnlicher Belastungen sind Krankheitskosten. Aber auch Kosten 

einer Ehescheidung können dazu gehören. Demgegenüber können 

die Kosten einer Eheschließung nach einem Urteil des Finanzgerichts 

(FG) Berlin-Brandenburg auch dann nicht als außergewöhnliche Belas-

tungen steuerlich berücksichtigt werden, wenn sie deshalb besonders 

hoch sind, weil einer der Ehepartner ausländischer Staatsbürger ist.

Im Streitfall hatte die Klägerin einen kanadischen Staatsbürger gehei-

ratet. Neben den üblichen Kosten einer Hochzeit fielen dabei unter 

anderem auch besondere Verwaltungsgebühren und Aufwendungen 

für Dolmetscherleistungen an. Außerdem hatte die Klägerin die Flug-

kosten des Bräutigams nach Deutschland übernommen.

Diese Aufwendungen sind nach Auffassung des FG Berlin-Brandenburg 

nicht als außergewöhnlich anzusehen. Denn eine Eheschließung, auch 

mit einem ausländischen Staatsbürger, sei ein häufig vorkommender 

Vorfall. Zudem seien die Aufwendungen auch nicht zwangsläufig ent-

standen, weil die Klägerin nicht gezwungen gewesen sei, ihren Partner 

zu heiraten. Selbst wenn die Ehe im Allgemeinen eine anerkannte und 

förderungswürdige Institution sei und die Klägerin in ihrem besonde-

ren Fall möglicherweise wegen der erleichterten Erlangung einer Auf-

enthaltserlaubnis in Kanada ein besonders Interesse an der Eheschlie-

ßung gehabt haben mag, so gebe es gleichwohl keinen Anspruch auf 

eine unbegrenzte Subventionierung von Aufwendungen im Zusam-

menhang mit dem Eingehen einer Ehe.

Finanzgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 15.08.2012, 7 K 7030/11
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Bibliotheken: Elektronische Leseplätze auf dem  
Prüfstand

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) soll klären, inwiefern elektroni-

sche Leseplätze in Bibliotheken zulässig sind. Hierum hat ihn der Bun-

desgerichtshof (BGH) ersucht.

Die beklagte Technische Universität Darmstadt hat in ihrer öffentlich 

zugänglichen Bibliothek elektronische Leseplätze eingerichtet, an de-

nen Bibliotheksnutzer Zugang zu bestimmten Werken aus dem Bib-

liotheksbestand haben. Darunter befand sich ein im Verlag der Kläge-

rin erschienenes Lehrbuch. Die Beklagte hatte das Buch digitalisiert, 

um es an den elektronischen Leseplätzen bereitzustellen. Die Nutzer 

der Leseplätze konnten das Werk ganz oder teilweise auf Papier aus-

drucken oder auf einem USB-Stick abspeichern. Auf ein Angebot der 

Klägerin, von ihr herausgegebene Lehrbücher als E-Books zu erwerben 

und zu nutzen, ist die Beklagte nicht eingegangen. 

Die Klägerin meint, eine solche Nutzung sei unzulässig. Sie sei insbe-

sondere nicht von der Schrankenregelung des § 52b Urhebergesetz ge-

deckt. Nach dieser Bestimmung ist es zulässig, veröffentlichte Werke 

aus dem Bestand öffentlich zugänglicher Bibliotheken, die keinen un-

mittelbar oder mittelbar wirtschaftlichen oder Erwerbszweck verfol-

gen, ausschließlich in den Räumen der jeweiligen Einrichtung an eigens 

dafür eingerichteten elektronischen Leseplätzen zur Forschung und für 

private Studien zugänglich zu machen, soweit dem keine vertraglichen 

Regelungen entgegenstehen. Die Klägerin nimmt die Beklagte unter 

anderem auf Unterlassung in Anspruch.

Das Landgericht Frankfurt a.M. hat zwar den Antrag der Klägerin 

abgewiesen, der Beklagten zu verbieten, Bücher aus dem Verlag der 

Klägerin zu digitalisieren und in digitalisierter Form an elektronischen 

Leseplätzen ihrer Bibliothek zu benutzen, wenn die Klägerin ihr für 

diese Nutzung einen angemessenen Lizenzvertrag anbietet. Es ist der 

Ansicht, ein bloßes Vertragsangebot des Rechtsinhabers sei keine gel-

tende Regelung, die einer Inanspruchnahme der Schrankenregelung 

entgegenstehe. Es hat der Beklagten jedoch untersagt, es Bibliotheks-

nutzern zu ermöglichen, digitale Versionen von Büchern auszudrucken 

oder auf USB-Sticks abzuspeichern. Dies sei unzulässig. Andernfalls 

werde der normale Verkauf der Bücher übermäßig beeinträchtigt. Vor 

dem BGH erstrebt die Beklagte die vollständige Abweisung der Klage. 

Die Klägerin verfolgt ihren Klageantrag in vollem Umfang weiter.

Der BGH hat das Verfahren ausgesetzt und dem EuGH drei Fragen vor-

gelegt, die die Vereinbarkeit elektronischer Leseplätze in Bibliotheken 

mit EU-Recht betreffen. 

Nach Ansicht des BGH stellt sich zunächst die Frage, ob solche „Re-

gelungen über Verkauf und Lizenzen gelten“, wenn der Rechtsinhaber 

den Bibliotheken den Abschluss von Lizenzverträgen über die Nutzung 

von Werken auf Terminals zu angemessenen Bedingungen anbietet. 

Sodann stellt sich nach Auffassung des BGH die Frage, ob die Mitglied-

staaten nach EU-Recht dazu berechtigt sind, Bibliotheken das Recht 

zu gewähren, Druckwerke des Bibliotheksbestands zu digitalisieren, 

wenn dies erforderlich ist, um die Werke auf den Terminals zugänglich 

zu machen. Schließlich hat der BGH dem EuGH die Frage vorgelegt, ob 

es den Bibliotheksnutzern ermöglicht werden darf, auf den Terminals 

zugänglich gemachte Werke ganz oder teilweise auf Papier auszudru-

cken oder auf USB-Sticks abzuspeichern und diese Vervielfältigungen 

aus den Räumen der Einrichtung mitzunehmen.

Bundesgerichtshof, Beschluss vom 20.09.2012, I ZR 69/11

Rundfunkgebühr für internetfähige PCs ist  
verfassungsgemäß

Die Erhebung von Rundfunkgebühren für internetfähige PCs ist ver-

fassungskonform. Dies hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) im 

Fall eines Rechtsanwalts entschieden, der einen PC in seiner Kanzlei 

unter anderem für Internetanwendungen nutzt.

Der Anwalt empfängt mit dem PC keine Rundfunksendungen. Über 

herkömmliche  Rundfunkempfangsgeräte verfügt er nicht. Die Rund-

funkanstalt setzte Rundfunkgebühren für den internetfähigen PC fest. 

Die hiergegen gerichtete Klage des Anwalts wies das Bundesverwal-

tungsgericht (BVerwG) letztinstanzlich ab. Der internetfähige PC sei 

ein Rundfunkempfangsgerät, das der Anwalt zum Empfang bereit-

halte. Die hierfür erhobenen Gebühren verletzten ihn nicht in seinen 

Grundrechten. 

Medien &  
Telekommu-
nikation
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Das BVerfG hat die Verfassungsbeschwerde gegen das Urteil des BVerwG 

nicht zur Entscheidung angenommen, weil die Annahmevorausset-

zungen nicht vorliegen. Der Beschwerdeführer sei durch die Erhebung 

der Rundfunkgebühren für seinen internetfähigen PC nicht in seinen 

Grundrechten verletzt.

Die angegriffene Entscheidung verletze ihn nicht in seinem Recht auf 

Informationsfreiheit. Zwar werde der Beschwerdeführer durch die Er-

hebung der Rundfunkgebühr in der Beschaffung und Entgegennahme 

von Informationen aus dem Internet behindert. Dieser Eingriff sei je-

doch verfassungsrechtlich gerechtfertigt. Die Rundfunkgebühr für in-

ternetfähige PCs werde auf einer formell verfassungsmäßigen Grund-

lage erhoben. Sie unterfalle der Gesetzgebungskompetenz der Länder 

für den Bereich des Rundfunks. Es  handele sich nicht um eine Steuer, 

sondern um eine Vorzugslast. Die Gebühr sei an den Status als Rund-

funkteilnehmer geknüpft, der durch das Bereithalten eines Rundfunk-

empfangsgerätes begründet wird. Die maßgeblichen Vorschriften des 

Rundfunkgebührenstaatsvertrags verstießen zudem nicht gegen das 

Bestimmtheitsgebot, so das BVerfG.

Die Rundfunkgebührenpflicht für internetfähige PCs sei, wie das 

BVerwG in der angegriffenen Entscheidung zutreffend begrün-

det habe, nicht unverhältnismäßig. Sie diene der Finanzierung des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Zur Erreichung dieses Ziels sei die 

Gebührenerhebung geeignet und erforderlich. Zugangssperren stell-

ten kein gleich wirksames Mittel dar. Denn es bestünden Zweifel an 

ihrer Umgehungssicherheit. Sie würden außerdem mit dem Grund-

versorgungsauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks kollidieren. 

Die Erhebung von Rundfunkgebühren für internetfähige PCs sei zudem 

nicht unangemessen. Der Beschwerdeführer werde nicht unmittelbar 

daran gehindert, sich aus dem sonstigen Angebot des Internets zu in-

formieren, sondern hierfür lediglich mit einer verhältnismäßig niedri-

gen Zahlungsverpflichtung in Höhe der Grundgebühr belastet. Dieser 

nur geringen Beeinträchtigung der Informationsfreiheit stehe mit der 

Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Rund-

funks ein Zweck von einigem Gewicht gegenüber. Die Abgabenpflicht 

für den als Arbeitsmittel verwendeten internetfähigen PC stelle zudem 

schon keinen Eingriff in die Berufsfreiheit dar. Es fehle an einem unmit-

telbaren Bezug zur beruflichen Tätigkeit des Beschwerdeführers oder 

an einer objektiv berufsregelnden Tendenz, so das BVerfG.

Es liege auch keine Verletzung des allgemeinen Gleichheitssatzes vor. 

Die Gleichbehandlung von Besitzern herkömmlicher und neuartiger 

Rundfunkempfangsgeräte beruhe auf einem vernünftigen, einleuch-

tenden Grund. Sie solle einer drohenden „Flucht aus der Rundfunkge-

bühr“ begegnen und dadurch die funktionsadäquate Finanzierung des 

öffentlich-rechtlichen Rundfunks gewährleisten. 

Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 22.08.2012, 1 BvR 199/11

Sportwetten: Englisches Unternehmen darf sie in 
Deutschland vorerst trotz fehlender Genehmigung 
weiter anbieten

Eine englische Unternehmensgruppe darf in Deutschland vorläufig 

auch ohne behördliche Genehmigung Sportwetten über das Internet 

anbieten. Dies hat das Oberlandesgericht (OLG) Naumburg entschie-

den. Es verweist dabei auf die seiner Meinung bestehende Unwirksam-

keit des alten Glücksspielstaatsvertrags.

Rechtlicher Hintergrund: Wer Glücksspiel veranstalten oder vermitteln 

will, braucht hierfür eine Erlaubnis. Nach dem Glücksspielstaatsvertrag, 

der vom 01.01.2008 bis 30.06.2012 galt, konnte eine solche Genehmi-

gung im Bereich von Lotterien und Sportwetten aber nur Mitgliedern 

des staatlichen Deutschen Lotto und Toto-Bundes (DLTB) erteilt wer-

den. Infolge des Monopols durften private Anbieter ihre Leistungen in 

diesem Segment des Glücksspielmarktes nicht vertreiben.

Das damit verbundene Tätigkeitsverbot ist nach der Entscheidung des 

OLG Naumburg jedenfalls in Fällen mit einem Bezug zum EU-Ausland 

mit höherrangigem Recht nicht vereinbar und daher unverbindlich. 

Denn der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union sehe 

vor, dass „Beschränkungen des freien Dienstleistungsverkehrs inner-

halb der Union für Angehörige der Mitgliedsstaaten, die in einem ande-

ren Mitgliedsstaat als demjenigen des Leistungsempfängers ansässig 

sind, […] verboten sind“.

Oberlandesgericht Naumburg, Entscheidung vom 27.09.2012, 9 U 

73/11
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Kommunale Kindertagesstätten unterliegen der  
Körperschaftsteuer

Betreibt eine Gemeinde eine Kindertagesstätte („Kita“), um dadurch 

den sozialgesetzlichen Anspruch von Kindern ab dem vollendeten 

dritten Lebensjahr auf Förderung in Tageseinrichtungen zu erfüllen, 

so handelt es sich hierbei regelmäßig um einen sogenannten Betrieb 

gewerblicher Art, der der Körperschaftsteuer unterfällt. Das hat der 

Bundesfinanzhof (BFH) entschieden.

Die Vorinstanz, das Finanzgericht (FG) Düsseldorf, hatte das noch an-

ders gesehen: Die „Kita“ sei ein steuerfreier Hoheitsbetrieb. Anders als 

das FG beeindruckte den BFH jedoch der sozialpolitische und sozial-

rechtliche Förderungsauftrag nicht. Für ausschlaggebend hält er viel-

mehr, dass die kommunalen „Kitas“ in einem „Anbieter- und Nachfra-

gewettbewerb“ zu anderen „Kitas“ stehen, insbesondere auch solchen, 

die von privaten Leistungsträgern betrieben werden. Angesichts des-

sen sei das Betreiben von „Kitas“ nicht der öffentlichen Hand „eigen-

tümlich“ und vorbehalten. Auch dass die Einnahmen der kommunalen 

„Kitas“ aus den Elternbeiträgen resultierten und sie sich (auch) aus 

diesen Beiträgen finanzierten, ändere daran nichts. Nach alldem gebe 

es keinen Grund, die kommunalen „Kitas“ steuerlich zu bevorzugen.

Im Streitfall ging es um die „Kitas“ einer Stadt in Nordrhein-Westfalen. 

Das Streitjahr war 2005. Der Entscheidung kommt laut BFH aber na-

turgemäß Bedeutung für entsprechende Einrichtungen in allen Bun-

desländern zu. Nach Ansicht des Gerichts wird diese Bedeutung zuneh-

men, sollte der Förderungsanspruch vom 01.08.2013 an wie geplant 

auf Kinder vom vollendeten ersten Lebensjahr an ausgedehnt werden.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 12.07.2012, I R 106/10

Melderecht: Vermittlungsausschuss angerufen

Die Länder haben am 21.09.2012 das Gesetz zur Fortentwicklung des 

Meldewesens einstimmig in den Vermittlungsausschuss verwiesen. Es 

trage dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung der Bürger 

nicht hinreichend Rechnung. Ziel des Vermittlungsverfahrens ist es 

nach Angaben des Bundesrates, datenschutzrechtliche Verbesserun-

gen zu erreichen.

Das neue Melderecht sei bereits in der parlamentarischen Sommer-

pause heftig in die Kritik geraten, weil es den Einwohnermeldeämtern 

künftig erlauben würde, persönliche Daten wie Namen und Adressen 

an Privatunternehmen zu verkaufen, wenn die Bürger nicht ausdrück-

lich widersprechen. Diese Regelung möchte der Bundesrat im Vermitt-

lungsausschuss durch eine Einwilligungslösung ersetzen lassen.

Bundesrat, PM vom 21.09.2012

Elektrofahrzeuge: Sachverständige halten Steuer-
förderung für zu kompliziert

Viele Experten halten die besondere Förderung von Elektrofahrzeugen, 

wie sie die Bundesregierung plant, für zu kompliziert. Dies wurde in 

einer öffentlichen Anhörung des Bundestags-Finanzausschusses am 

26.09.2012 deutlich. „Die ohnehin in der Praxis streitanfällige pau-

schale Besteuerung der privaten Nutzung betrieblicher Kraftfahrzeu-

ge sollte nicht zusätzlich kompliziert werden“, warnte etwa der Bund 

deutscher Finanzrichterinnen und Finanzrichter.

Nach der derzeitigen Regelung seien Elektrofahrzeuge und extern auf-

ladbare Hybridfahrzeuge wegen ihres höheren Listenpreises benach-

teiligt, begründet die Bundesregierung ihren Vorstoß im Entwurf des 

Jahressteuergesetzes 2013 (BT-Drs. 17/10000). Bisher ist ein Prozent 

des Listenpreises Grundlage der Bewertung der privaten Nutzung des 

Kraftfahrzeugs. Diese Ein-Prozent-Regelung soll beibehalten werden. 

Allerdings soll der Listenpreis um die Kosten des Batteriesystems re-

duziert werden. Maximal möglich ist eine Reduzierung des Listenprei-

ses um 10.000 Euro. Für nach dem 31.12.2013 angeschaffte Fahrzeuge 

wird dieser Höchstbetrag um jährlich 500 Euro reduziert. Die Regelung 

wird außerdem zeitlich auf bis zum 31.12.2022 erworbene Elektro- und 

Hybridelektrofahrzeuge beschränkt.

Der Deutsche Finanzgerichtstag warb in seiner Stellungnahme dafür, 

die Förderung auf einen Festbetrag zu beschränken, der sich an den 

durchschnittlichen Kosten der Batterie orientiere. Es könne auch ei-

nen prozentual vom Listenpreis vorzunehmenden Abschlag geben. Der 

Steuerberaterverband und das Forum ökologische Marktwirtschaft 

schlugen außerdem vor, nicht nur Elektrofahrzeuge, sondern sämtli-

che Fahrzeuge mit positiver Klimabilanz zu begünstigen. Angesichts 

Staat &  
Verwaltung
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der äußerst angespannten Personalsituation in den Finanzämtern 

könnten diese zeitintensiven Ermittlungs- und Berechnungsmodalitä-

ten nicht durchgeführt werden, argumentierte die Deutsche Steuer-

Gewerkschaft, die dem Gesetzentwurf insgesamt „Licht und Schatten“ 

bescheinigte. Professor Lorenz Jarass von der Hochschule RheinMain 

rief dazu auf, darauf zu achten, dass nicht immer kompliziertere Rege-

lungen geschaffen würden wie in diesem Fall.

Deutscher Bundestag, PM vom 26.09.2012

Verzicht auf Reisekosten für Schulfahrt muss  
Erstattung der Kosten nicht entgegenstehen

Eine angestellte Lehrerin kann die Reisekosten, die ihr anlässlich einer 

mehrtägigen Schulfahrt entstanden sind, auch dann von ihrem Arbeit-

geber erstattet verlangen, wenn sie auf die Erstattung zuvor formular-

mäßig verzichtet hatte. Dies zeigt ein vom Bundesarbeitsgericht (BAG) 

entschiedener Fall.

Schulfahrten sind nach den Wanderrichtlinien des beklagten Landes 

Bestandteile der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schulen. Die Teil-

nahme an solchen Fahrten gehört zu den dienstlichen Aufgaben der 

Lehrkräfte. Die Leitung obliegt in der Regel dem Klassenlehrer. Die Ge-

nehmigung der Schulfahrten und der Dienstreisen für die teilnehmen-

den Lehrkräfte ist bei der Schulleitung auf einem dafür vorgesehenen 

Formular zu beantragen.

Die Klägerin ist an einer Gesamtschule des beklagten Landes als Lehre-

rin beschäftigt. Sie beantragte als Klassenlehrerin für ihre Klasse die Ge-

nehmigung einer mehrtägigen Studienfahrt nach Berlin. In dem in der 

Gesamtschule hierfür verwandten Formular heißt es unter anderem: 

„Die … zu zahlende(n) Reisekostenvergütung(en) ist/sind durch die für 

unsere Schule vorgesehenen Haushaltsmittel nicht mehr gedeckt; da 

die Veranstaltung trotzdem durchgeführt werden soll, verzichte(n) ich/

wir … auf die Zahlung der Reisekostenvergütung.“ Anlässlich der ge-

nehmigten Studienfahrt entstanden der Klägerin Reisekosten in Höhe 

von 234,50 Euro, wovon ihr 28,45 Euro erstattet wurden. Die Erstat-

tung der übrigen Reisekosten lehnte das beklagte Land unter Hinweis 

auf die Verzichtserklärung der Klägerin im Antragsformular ab.

Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Das Landesarbeitsgericht 

(LAG) hat ihr stattgegeben und der Klägerin den Differenzbetrag in 

Höhe von 206,05 Euro zugesprochen. Die Revision des beklagten Lan-

des hatte keinen Erfolg. Die Annahme des LAG, dem beklagten Land 

sei es unter dem Gesichtspunkt der unzulässigen Rechtsausübung we-

gen unredlichen Erwerbs der eigenen Rechtsstellung verwehrt, sich auf 

die von ihm vorformulierte Verzichtserklärung der Klägerin zu berufen, 

sei nicht zu beanstanden.

Zwar fänden nach § 23 Absatz 4 des Tarifvertrags für den öffentlichen 

Dienst der Länder für die Erstattung von Reisekosten die für die Be-

amten des Arbeitgebers jeweils geltenden Bestimmungen entspre-

chende Anwendung. Das Gesetz über die Reisekostenvergütung der 

Beamtinnen und Beamten des beklagten Landes sehe insoweit vor, 

dass Dienstreisende vor Antritt einer Dienstreise schriftlich erklären 

können, keinen Antrag auf Reisekostenvergütung zu stellen.

Das beklagte Land verstoße jedoch mit der Praxis, Schulfahrten grund-

sätzlich nur zu genehmigen, wenn die teilnehmenden Lehrkräfte auf 

die Erstattung ihrer Reisekosten verzichten, grob gegen seine Fürsor-

gepflicht. Mit der generellen Bindung der Genehmigung von Schul-

fahrten an den Verzicht auf die Erstattung von Reisekosten stelle es die 

bei ihm angestellten Lehrkräfte unzulässig vor die Wahl, ihr Interesse 

an einer Reisekostenerstattung zurückzustellen oder dafür verant-

wortlich zu sein, dass Schulfahrten, die Bestandteil der Bildungs- und 

Erziehungsarbeit sind, nicht stattfinden. 

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 16.10.2012, 9 AZR 183/11
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In Reisebus nicht angeschnallt: Verletzte haftet zu  
30 Prozent mit

In Reisebussen müssen sich die Fahrgäste auf allen Plätzen anschnal-

len. Dies gilt auch dann, wenn nicht ausdrücklich darauf hingewiesen 

wird. Wer sich nicht anschnallt, riskiert, bei einer Verletzung mitzu-

haften. Hierauf weisen die Verkehrsrechtsanwälte des Deutschen 

Anwaltvereins (DAV) hin. Sie beziehen sich auf eine Entscheidung des 

Oberlandesgerichts (OLG) Hamm. Das Gericht habe einer nicht ange-

schnallten Insassin eine Mithaftung von 30 Prozent zugerechnet.

Die Frau hatte sich in einem Reisebus nicht angeschnallt. Als der Bus 

mit 38 Stundenkilometern über doppelte Bahngleise fuhr, wurde sie 

aus ihrem Sitz geschleudert. Beim Zurückfallen brach sie sich einen 

Lendenwirbel. Seitdem ist ihre Mobilität erheblich eingeschränkt. Au-

ßerhalb des Hauses ist sie auf einen Rollstuhl angewiesen. Vor Gericht 

stritten die Parteien über die Höhe des Schmerzensgeldes und die Mit-

haftung der Verletzten.

Die Richter sprachen der Frau ein Schmerzensgeld von 100.000 Euro 

zu. Gleichzeitig legten sie ein Mitverschulden von 30 Prozent fest. 

Zwar überwiege die Betriebsgefahr des Busses. Der Busfahrer hätte 

deutlich langsamer über die Gleise fahren müssen. Jedoch müsse sich 

die Insassin den Verstoß gegen die Gurtpflicht vorwerfen lassen. Da 

die Gurte sichtbar gewesen seien, komme es auch nicht darauf an, ob 

der Fahrer die Fahrgäste auf die Anschnallpflicht hingewiesen habe. Es 

sei allgemein bekannt, dass man sich auch in Reisebussen anschnallen 

müsse. Ohne Bedeutung sei, dass gegen diese Gurtpflicht oft versto-

ßen werde. Daher sei der Schadenersatz, inklusive monatlicher Zah-

lungen, um 30 Prozent zu kürzen.

Deutscher Anwaltverein, Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht, PM 

vom 17.09.2012 zu Oberlandesgericht Hamm, Entscheidung vom 

14.05.2012, I–6 U 187/11

Hartnäckiges Falschparken kann Führerschein kosten

Zwischen November 2010 und Juni 2012 waren mit zwei Fahrzeugen, 

die auf den Antragsteller zugelassen sind, insgesamt 144 Verkehrsord-

nungswidrigkeiten (127 Parkverstöße und 17 Geschwindigkeitsüber-

schreitungen) begangen worden. Daraufhin entzog die zuständige 

Behörde ihm die Fahrerlaubnis. Der Antragsteller wandte ein, Park-

verstöße brächten keine Gefahr für die Sicherheit der anderen Ver-

kehrsteilnehmer mit sich. Die Verstöße hätten zum größten Teil seine 

Mitarbeiter verursacht. Soweit er das Fahrzeug gefahren habe, seien 

lediglich 42 Verstöße auf ihn zurückzuführen. Die von ihm begangenen 

Parkuhrverstöße hätten häufig ihren Grund darin, dass er entweder 

keine Zeit oder aber kein Münzgeld gehabt habe.

Diesen Argumenten maß das Berliner Verwaltungsgericht (VG) kein 

Gewicht zu. Eine Fahrerlaubnis könne nicht nur bei Eintragungen im 

Verkehrszentralregister, sondern auch demjenigen entzogen werden, 

der sich aus anderen Gründen als ungeeignet erwiesen habe. Parkver-

stöße seien für die Beurteilung der Fahreignung relevant, wenn sie sich 

über einen längeren Zeitraum derart häuften, dass dadurch eine laxe 

Einstellung und Gleichgültigkeit gegenüber Verkehrsvorschriften jed-

weder Art offenbar werde. Dies sei dann anzunehmen, wenn – wie hier 

– auf ein Jahr gesehen nahezu wöchentlich ein geringfügiger Verstoß 

anfalle.

Der Antragsteller verkenne die von ihm ausgehende Gefahr, die in 

seiner unangemessenen Einstellung zu den im Interesse eines geord-

neten Straßenverkehrs erlassenen Rechtsvorschriften liege. Die nicht 

von ihm begangenen Verstöße habe er jedenfalls ermöglicht, weil er 

als Halter das rechtswidrige Verhalten Dritter mit auf seinen Namen 

zugelassenen Fahrzeugen nicht rechtzeitig und im erforderlichen Um-

fang unterbunden habe.

Gegen den Beschluss ist die Beschwerde an das Oberverwaltungsge-

richt Berlin-Brandenburg zulässig.

Verwaltungsgericht Berlin, Beschluss vom 10.09.2012, VG 4 L 271.12

Fahrerlaubnis kann auch wegen außerhalb des 
Straßenverkehrs begangener Gewalttaten entzogen 
werden

Die Fahrerlaubnisbehörde entzog dem Antragsteller die Fahrerlaubnis, 

da aufgrund des von ihm ausgehenden hohen Aggressionspotentials 

nicht zu erwarten sei, dass er sich im Straßenverkehr hinreichend an-

gepasst und an den Regeln orientiert verhalte. Der 20-Jährige ist seit 

seinem 15. Lebensjahr mehrfach und fortlaufend nach dem Jugend-

strafrecht wegen (gefährlicher) Körperverletzung, Sachbeschädigung, 

Bußgeld & 
Verkehr
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Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verurteilt 

worden. Anhaltspunkte dafür, dass die Strafverfahren und Jugendstra-

fen sowie ein nach eigenen Angaben durchgeführtes Anti-Aggressions-

training irgendeine Verhaltensänderung bewirkt haben könnten, wa-

ren für das Verwaltungsgericht (VG) Gelsenkirchen nicht ersichtlich.

Zur Zeit sei der Antragsteller zusammen mit Mitgliedern einer neona-

zistischen Gruppe angeklagt, weil er an Körperverletzungen auf dem 

Dortmunder Weihnachtsmarkt im November 2011, einem Überfall auf 

eine Gaststätte im Dezember 2010 und an Körperverletzungsdelikten 

in Duisburg ebenfalls im Dezember 2010 beteiligt gewesen sein soll. 

Diese Strafverfahren können nach Auffassung des Gerichts berücksich-

tigt werden, obwohl sie noch nicht rechtskräftig abgeschlossen sind. 

Denn aus ihnen werde in Verbindung mit den schon rechtskräftig ab-

geschlossenen Strafverfahren deutlich, dass das Aggressionspotenzial 

des Antragstellers mit anderen Mitgliedern seiner Gruppierung zusam-

men und häufig auch unter erheblichem Alkoholeinfluss weiterhin un-

gehemmt wirkt und von einer Besserung oder gar Aufarbeitung nicht 

die Rede sein könne.

Deshalb sei, obwohl der Antragsteller bisher verkehrsrechtlich nicht 

aufgefallen ist, auch ohne Abklärung durch ein medizinisch-psycholo-

gisches Gutachten von seiner Nichteignung auszugehen. Die Entzie-

hung der Fahrerlaubnis stehe hier nicht im Ermessen der Behörde.

An der Anordnung der sofortigen Vollziehung der Entziehungsverfü-

gung bestehen nach Auffassung des VG keine Bedenken. Etwaige mit 

der sofort wirksamen Fahrerlaubnisentziehung verbundene, insbeson-

dere wirtschaftliche und berufliche Schwierigkeiten, habe der Antrag-

steller hinzunehmen, weil gegenüber seinen Interessen das Interesse 

am Schutz von Leib, Leben und Gesundheit anderer Verkehrsteilneh-

mer eindeutig überwiege.

Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, 7 L 896/12

Autounfall: Kein Schadensgutachten bei Bagatell-
schäden

Bei Fahrzeugen, die älter als drei Jahre sind, darf der Unfallgeschädigte 

grundsätzlich auf eine gleichwertige „freie Fachwerkstatt“ verwiesen 

werden. Ein Schadensgutachten darf der Geschädigte bei Bagatell-

schäden nicht einholen. Hier genügt ein Kostenvoranschlag. 

Eine Münchener Autofahrerin stand mit ihrem Ford Escort auf einem 

Parkplatz. Die Fahrerin des vor ihr parkenden VW Golf fuhr plötzlich 

rückwärts und beschädigte das Fahrzeug der Münchnerin am Stoß-

fänger vorne links und am linken vorderen Scheinwerfer. Die Geschä-

digte holte ein Sachverständigengutachten zu den voraussichtlichen 

Beseitigungskosten ein. Dessen Kosten in Höhe von 387 Euro sowie 

die voraussichtlichen Reparaturkosten in Höhe von 844 Euro verlangte 

sie von der Versicherung. Diese zahlte auf die Sachverständigenkosten 

gar nichts und auf die Reparaturkosten nur 176 Euro. Insbesondere die 

Stundenverrechnungssätze seien hier zu hoch angesetzt. Die Geschä-

digte hätte nicht zu einer Vertragswerkstatt gehen müssen.

Die Klage der Unfallgeschädigten hatte zum Teil Erfolg. Nach Einho-

lung eines Sachverständigengutachtens seien die von der Klägerin gel-

tend gemachten Stundenverrechnungssätze der markengebundenen 

Fachwerkstatt den Reparaturkosten zu Recht zugrunde gelegt worden. 

Zwar dürfe ein Geschädigter bei Fahrzeugen, die älter als drei Jahre sei-

en, auch auf eine freie Fachwerkstatt verwiesen werden. Dieser dürfe 

dann aber darlegen, warum eine solcher Verweis nicht zumutbar sei.

Daraus ergebe sich, dass die Geschädigte nicht pauschal darauf ver-

wiesen werden dürfe, eine günstigere Werkstatt in Anspruch zu neh-

men. Vielmehr seien ihr eine oder mehrere konkrete Werkstätten zu 

benennen, welche eine gleichwertige Arbeit leisten können, in zumut-

barer Entfernung liegen und auch tatsächlich bereit wären, günstiger 

zu arbeiten. Dies sei hier seitens der Beklagten nicht geschehen.

Die Sachverständigenkosten für das von der Klägerin eingeholte Gut-

achten seien allerdings nicht erstattungsfähig. Grundsätzlich sei es 

nicht zu beanstanden, wenn ein Geschädigter einen Sachverständigen 

heranziehe. Dies gelte aber nicht bei bloßen Bagatellschäden. Hier sei 

ein Sachverständigengutachten weder erforderlich noch zweckmäßig. 

Die Einholung eines Kostenvoranschlages sei dafür ausreichend.

Der vorliegende Schaden sei auch für die Klägerin als Bagatellschaden 

zu werten gewesen, insbesondere auch angesichts des Alters des Fahr-

zeugs (14 Jahre) und der dort bereits vorhandenen Vorschäden. Der 

vom AG bestellte Sachverständige sei deshalb auch (unter Berücksich-

tigung der Stundensätze der Fachwerkstatt der Klägerin) nur zu Repa-

raturkosten von 417 Euro gekommen.

Amtsgericht München, Urteil vom 28.09.2011, 322 C 793/11, rechts-

kräftig
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Bezeichnung „Biomineralwasser“: Nicht irreführend

Die Verwendung der Bezeichnung „Biomineralwasser“ ist nicht irre-

führend, wenn das unter diesem Namen beworbene Mineralwasser 

im Hinblick auf Rückstände und Schadstoffe deutlich unterhalb der 

Höchstwerte liegt, die für natürliche Mineralwässer vorgesehen sind. 

Dies hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden.

Der Beklagte bietet ein natürliches Mineralwasser an. Dieses bezeich-

net und bewirbt er als „Biomineralwasser“. Die Klägerin, die Zentrale 

zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, hält dies für irreführend. Sie 

meint, der Verkehr verbinde mit „Biomineralwasser“ Qualitätsmerk-

male, die für ein natürliches Mineralwasser bereits gesetzlich vorge-

schrieben und daher selbstverständlich seien. Das Landgericht Nürn-

berg-Fürth hat der Unterlassungsklage, die die Wettbewerbszentrale 

erhoben hat, stattgegeben. Auf die Berufung des Beklagten hat das 

Oberlandesgericht Nürnberg die Klage hinsichtlich der beanstandeten 

Verwendung des Begriffs „Biomineralwasser“ abgewiesen.

Der BGH hat dieses Urteil bestätigt. Der Verkehr erwarte von einem 

als „Biomineralwasser“ bezeichneten Mineralwasser, dass es nicht nur 

unbehandelt und frei von Zusatzstoffen ist, sondern im Hinblick auf 

Rückstände und Schadstoffe deutlich unterhalb der für natürliche Mi-

neralwässer vorgesehenen Höchstwerte liegt. Mineralwässer, die die 

gesetzlichen Grenzwerte deutlich unterschritten, unterschieden sich 

von den Mineralwässern, bei denen der Gehalt an Rückständen und 

Schadstoffen nahe an diesen Werten liegt. Ob das vom Beklagten 

vertriebene Mineralwasser diese hohen Reinheitserwartungen erfüllt, 

stand laut BGH nicht im Streit.

Der Verkehr erwarte auch nicht, dass die Verwendung von „Bio“ bei 

Mineralwässern gesetzlichen Vorgaben unterliegt oder staatlich über-

wacht wird. Der Umstand, dass der Gesetzgeber bei landwirtschaftli-

chen Erzeugnissen eine gesetzliche Regelung für die Verwendung von 

„Bio“ getroffen hat, führe nicht dazu, dass diese Bezeichnung beim 

Fehlen einer gesetzlichen Regelung nicht verwendet werden drfe. Das 

in der Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung bestimmte Gebot, für 

das vom Beklagten vertriebene Wasser die Verkehrsbezeichnung „na-

türliches Mineralwasser“ anzugeben, stehe der zusätzlichen Bezeich-

nung als „Biomineralwasser“ ebenso nicht entgegen.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 13.09.2012, I ZR 230/11

Arzthaftung kann entfallen, wenn Patient  
fachgerechte Behandlung durch zweitbehandelnden 
Arzt verweigert

Trotz einer fehlerhaften medizinischen Behandlung kann die Haftung 

des Arztes ausgeschlossen sein, wenn der Patient im Anschluss die 

dringend empfohlene fachgerechte Behandlung durch einen anderen 

Arzt verweigert. Wäre der gesundheitliche Schaden durch die richtige 

Zweitbehandlung verhindert worden, kann dies dazu führen, dass der 

erste Arzt auch bei einem groben Behandlungsfehler keinen Schaden-

ersatz leisten muss. Dies hat das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz 

entschieden.

Der Kläger, ein Berufsfußballer, erlitt in einem Spiel eine Bissverletzung, 

die im weiteren Verlauf zu einer Kniegelenksinfektion führte. Bei einem 

heftigen Zweikampf hatten die Schneidezähne seines Gegenspielers 

eine Rissverletzung am Knie des Klägers verursacht. Der beklagte Arzt 

übernahm die Erstversorgung der Wunde, nähte die Verletzung und 

überwies den Kläger zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Der 

dort behandelnde Arzt empfahl dem Kläger dringend die Öffnung der 

Naht und die Durchführung einer antibiotischen Therapie. Der Kläger 

lehnte ab. In der Folge wurde die (richtige) Empfehlung nicht umge-

setzt. Letztlich stellte sich beim Kläger ein irreparabler Knieschaden 

ein. Seinen Beruf als Fußballspieler kann er nicht mehr ausüben.

Der Kläger warf dem beklagten erstbehandelnden Arzt vor, ihn nicht 

fachgerecht behandelt zu haben. Die Erstversorgung der Wunde durch 

Vernähen sei grob fehlerhaft gewesen. Wegen des bleibenden Scha-

dens verlangt er unter anderem Schmerzensgeld in Höhe von 75.000 

Euro, eine monatliche Rente von 200 Euro und Verdienstausfall in 

Höhe von rund 1,33 Millionen Euro. Bereits das Landgericht hatte die 

Klage abgewiesen. Nach ausführlicher Beweisaufnahme hat es keinen 

Behandlungsfehler des Beklagten  feststellen können.

Auf die Berufung hat das OLG diese Entscheidung im Ergebnis be-

stätigt. Allerdings sah es in der medizinischen Erstbehandlung einen 

groben Behandlungsfehler des ersten Arztes. Eine menschliche Biss-

verletzung könne eine Wundinfizierung durch Bakterien auslösen, was 

ein Vernähen der Wunde verbiete. Allerdings scheitere die Haftung 

des Beklagten daran, dass der Kläger die dringende Empfehlung des 

zweitbehandelnden Arztes nicht befolgt habe, die Wunde zu öffnen 
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und antibiotisch zu therapieren. Der Kläger sei im Krankenhaus nach-

drücklich darauf hingewiesen worden, welche gesundheitlichen Folgen 

ihm drohten, sollte er diese ärztliche Empfehlung nicht annehmen. 

Dennoch habe er sich bewusst gegen die Behandlung entschieden. Da-

mit habe er selbst eine derart gravierende Ursache für seine bleibende 

Knieverletzung gesetzt, dass keine Haftung des Beklagten aufgrund 

der Erstversorgung mehr angenommen werden könne.

OLG Koblenz, Beschlüsse vom 27.06.2012 und 27.08.2012, 5 U 1510/11

Preissenkungen des Energieversorgers gelten auch 
bei unwirksamer Preisanpassungsklausel fort

Ein Kunde, der aufgrund einer unwirksamen Preisanpassungsklausel 

seines Energielieferungsvertrags die Erstattung zu Unrecht berechne-

ter Preiserhöhungen verlangt, kann sich weiterhin auf Preissenkungen 

berufen, die der Energieversorger im maßgeblichen Abrechnungszeit-

raum gewährt hat.

Die klagende Kundin hatte von dem beklagten Energieversorgungs-

unternehmen die Erstattung von Preiserhöhungen für einen mehrere 

Jahre umfassenden Lieferzeitraum verlangt, die sie ihrer Ansicht nach 

zu Unrecht zahlen musste. Dabei hatte sie auf eine unwirksame Preis-

anpassungsklausel ihres außerhalb der Grundversorgung vereinbarten 

Energielieferungsvertrags verwiesen. Der beklagte Energieversorger 

hatte eingewandt, die Kundin können sich nicht auf unwirksame Preis-

erhöhungen berufen und zugleich weiterhin die aufgrund derselben 

Vertragsklausel gewährten Preissenkungen in Anspruch nehmen.

Das  Oberlandesgericht (OLG) Hamm ist dieser Argumentation nicht 

gefolgt. Es hat der Kundin einen Teil des eingeklagten Rückzahlungsbe-

trages zugesprochen, ohne Ersparnisse aus Preissenkungen anzurech-

nen. Der Versorger der Kundin müsse die aufgrund der unwirksamen 

Preisanpassungsklausel berechneten Preiserhöhungen erstatten. Dies 

gelte allerdings nur, soweit die Kundin die Jahresabrechnungen inner-

halb von drei Jahren nach ihrem Zugang beanstandet habe. 

Maßgeblich sei dann der als letztes vor der Widerspruchsfrist berech-

nete Preis. Auf in diesem Zeitraum an sie weitergegebene Preissenkun-

gen könne sich die Kundin dagegen weiterhin berufen. Sie habe nur 

den Preiserhöhungen und nicht den Preissenkungen widersprochen. 

Mit letzteren gebe ein Energieversorger Kostensenkungen weiter. In-

soweit wirke der Widerspruch eines Kunden nicht zu seinen Lasten und 

binde ihn nicht an den jüngsten, außerhalb der Widerspruchsfrist fest-

gesetzten Preis.

Oberlandesgericht Hamm, Urteil vom 10.08.2012, I–19 U 163/11

Privater Waldbesitzer haftet nicht für Verletzung 
eines Spaziergängers durch herabfallenden Ast

Die Klägerin nimmt die Beklagten wegen eines Unfalls bei einem 

Waldspaziergang auf Schadenersatz in Anspruch. Als die Klägerin im 

Juli 2006 bei sehr warmem Wetter und leichtem Wind auf einem 

Forstwirtschaftsweg durch ein Waldgrundstück der Beklagten zu 1) 

ging, brach von einer circa fünf Meter neben dem Weg stehenden Ei-

che ein langer Ast ab und traf sie am Hinterkopf. Sie erlitt eine schwere 

Hirnschädigung. Der Beklagte zu 2) ist Diplom-Forstwirt und bei der 

Beklagten zu 1) für den Bereich des Waldgrundstücks zuständig.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Auf die Berufung der Klä-

gerin hat das Oberlandesgericht den Schmerzensgeldanspruch dem 

Grunde nach für gerechtfertigt erklärt und dem Feststellungsantrag 

stattgegeben.

Auf die Revisionen der Beklagten hat der BGH die Klage abgewiesen. 

Er hat eine Haftung der Beklagten verneint. Nach den im Einklang mit 

§ 14 Bundeswaldgesetz erlassenen landesrechtlichen Vorschriften 

(hier: § 25 des Waldgesetzes für das Saarland) sei das Betreten des 

Waldes zu Erholungszwecken jedermann gestattet. Die Benutzung 

des Waldes erfolge jedoch auf eigene Gefahr. Dem Waldbesitzer, der 

das Betreten des Waldes dulden muss, sollten dadurch keine beson-

deren Sorgfalts- und Verkehrssicherungspflichten erwachsen. Er haf-

te deshalb nicht für waldtypische Gefahren, sondern nur für solche 

Gefahren, die im Wald atypisch sind. Dazu zählten insbesondere die 

Gefahren, die nicht durch die Natur bedingt sind. Die Gefahr eines 

Astabbruchs sei dagegen grundsätzlich eine waldtypische Gefahr. Sie 

wird laut BGH nicht deshalb, weil ein geschulter Baumkontrolleur sie 

erkennen kann, zu einer im Wald atypischen Gefahr, für die der Wald-

besitzer einzustehen hätte.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 02.10.2012, VI ZR 311/11
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Personengesellschaften: Steuerneutrale  
Generationennachfolge erleichtert möglich

Der Gesellschafter einer Personengesellschaft kann seinen Gesell-

schaftsanteil steuerneutral auf ein Kind übertragen, obwohl er ein 

ihm allein gehörendes und von der Gesellschaft genutztes Grundstück 

zeitgleich und ebenfalls steuerneutral auf eine zweite Personengesell-

schaft überträgt. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden. Er 

widerspricht damit der Auffassung der Finanzverwaltung.

Im entschiedenen Fall war der Vater alleiniger Kommanditist einer 

Spedition in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG gewesen und hatte 

der KG das in seinem Eigentum stehende Betriebsgrundstück vermie-

tet. Im Oktober 2002 schenkte er seiner Tochter zunächst 80 Prozent 

seiner Anteile an der KG sowie die gesamten Anteile an der GmbH. An-

schließend gründete er eine zweite GmbH & Co. KG, auf die er dann im 

Dezember 2002 das Betriebsgrundstück übertrug. Zeitgleich wurden 

auch die restlichen KG-Anteile auf die Tochter übertragen.

Nach Meinung des Vaters konnten alle Übertragungen zum Buch-

wert und damit steuerneutral vorgenommen werden. Das Finanzamt 

stimmte dem nur in Bezug auf die Übertragung des Grundstücks zu. 

Wegen dessen Ausgliederung seien aber alle stille Reserven im Ge-

samthandsvermögen der KG (hier ein Geschäftswert von 100.000 

Euro) aufgedeckt worden. 

Nach dem Einkommensteuergesetz finden laut BFH alle hier vorge-

nommenen Übertragungen für sich genommen zum Buchwert statt. 

Streit bestehe nur über die Frage, ob sich daran etwas ändert, wenn 

mehrere Übertragungen in einem engen zeitlichen Zusammenhang 

vorgenommen werden. Die Finanzverwaltung habe in einer Verwal-

tungsanweisung die Auffassung vertreten, die Ausgliederung von Wirt-

schaftsgütern des sogenannten Sonderbetriebsvermögens (hier das 

Grundstück) in ein anderes Betriebsvermögen bewirke, dass der Ge-

sellschaftsanteil mit dem eventuell verbliebenen weiteren Sonderbe-

triebsvermögen nicht mehr zum Buchwert übertragen werden könne.

Dem tritt der BFH entgegen. Das Gesetz gestatte beide Buchwert-

übertragungen. Es sei auch keiner der beiden Regelungen ein Vorrang 

eingeräumt worden.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 02.08.2012, IV R 41/11

Abschluss eines Kooperationsvertrags muss noch 
kein Wechsel des Betriebsinhabers sein

Der Abschluss eines Kooperationsvertrags zwischen dem bisherigen 

Inhaber eines Betriebs und dem späteren Betriebserwerber stellt nicht 

notwendig einen  Betriebsinhaberwechsel dar. Dies stellt das Bundes-

arbeitsgericht (BAG) klar.

Im zugrunde liegende Fall stritten die Parteien um Entgeltansprüche 

aus übergegangenem Recht. Die klagende Bundesagentur für Arbeit 

hat Insolvenzgeld an die Arbeitnehmer der früheren Betriebsinhaberin 

gezahlt und geht nun gegen die Beklagte als angebliche Betriebserwer-

berin vor. Die frühere Betriebsinhaberin und spätere Insolvenzschuld-

nerin hatte im März 2007 mit der Beklagten einen Alleinvertriebs- und 

Kooperationsvertrag vereinbart, demzufolge die Beklagte den Vertrieb 

der im fraglichen Betrieb hergestellten Produkte übernahm. Die frü-

here Betriebsinhaberin zahlte für die Zeit von März bis Mai 2007 keine 

Löhne und Gehälter mehr an ihre Arbeitnehmer aus. Für sie wurde am 

29.05.2007 ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt. 

Am 31.05.2007 wurden die 29 Arbeitnehmer des Betriebes zu fristlo-

sen Kündigungserklärungen veranlasst. Die Klägerin zahlte dann rück-

wirkend bis März 2007 Insolvenzgeld. Im Verlauf des Monats Juni 2007 

nahm die Beklagte die Produktion im Betrieb der Insolvenzschuldnerin 

wieder auf. Dabei stellte sie sukzessive bis Mitte Juni 2007 18 Arbeit-

nehmer, die früher bei der Insolvenzschuldnerin beschäftigt waren, ein.

Wie schon in der Vorinstanz, blieb die Klage auch vor dem BAG erfolg-

los. Da vorliegend keine durchgreifenden Bedenken gegen die Wirk-

samkeit der von den Arbeitnehmern des Betriebes selbst ausgespro-

chenen Kündigungen bestanden hätten, sei es darauf angekommen, 

ob schon vor dem 31.05.2007 ein Betriebsübergang stattgefunden 

hatte und somit die gegenüber der bisherigen Betriebsinhaberin aus-

gesprochenen Eigenkündigungen ins Leere gingen. Ein Betriebsinha-

berwechsel habe jedoch nicht vor Juni 2007 stattgefunden. Der mit 

der früheren Betriebsinhaberin und nachmaligen Insolvenzschuldnerin 

abgeschlossene Kooperationsvertrag habe keinen Betriebsinhaber-

wechsel dargestellt.

Zwar komme dem Übergang der Nutzungsmöglichkeit der Betriebs-

mittel beim Übergang eines betriebsmittelgeprägten Betriebes im 

Rahmen der erforderlichen Gesamtabwägung wesentliches Gewicht 
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zu, so das BAG. Der Betriebsmittelübernehmer müsse die Betriebsmit-

tel tatsächlich weiter oder wieder nutzen. Der bisherige Betriebsinha-

ber müsse die Nutzung der Betriebsmittel im Betrieb oder Betriebsteil 

einstellen. Der Abschluss eines Kooperationsvertrags zwischen bishe-

rigem Inhaber und späterem Betriebserwerber stelle indes nicht not-

wendig einen solchen Betriebsinhaberwechsel dar.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 27.09.2012, 8 AZR 826/11

EU-Hygiene erfordert keine Handwaschbecken an 
Marktständen

Marktstände müssen nicht über Handwaschbecken verfügen. Dies hat 

das Berliner Verwaltungsgericht (VG) klargestellt. Es genüge – auch 

nach EU-Recht – wenn entsprechende Sanitäreinrichtungen für die 

Markt-Mitarbeiter ohne besondere Schwierigkeiten erreichbar und 

verfügbar seien. Alles andere, so das Gericht, sei lebensfremd.

Die Klägerin verkauft auf Berliner Wochenmärkten Backwaren an 

Marktständen. Anlässlich einer Kontrolle stellte das Bezirksamt Mit-

te von Berlin an einem solchen Marktstand fest, dass an der von der 

Klägerin vorgehaltenen Handwaschgelegenheit kein Wasser gezapft 

werden konnte, da die Leitung eingefroren war. Daraufhin gab die Be-

hörde der Klägerin auf, für funktionierende Handwaschgelegenheiten 

zu sorgen. Die Klägerin meint, die Anordnung sei nicht erforderlich. 

Ihre Mitarbeiter dürften Umkleide- und Waschgelegenheiten sowie 

Toiletten in einer nahe gelegenen Gaststätte benutzen.

Das VG hob die Anordnung auf. Nach der europäischen Verordnung 

über Lebensmittelhygiene müssten Betriebsstätten zwar so gebaut 

sein und sauber und instand gehalten werden, dass das Risiko der 

Kontamination vermieden werde. Erforderlichenfalls müssten auch 

geeignete Vorrichtungen zum hygienischen Waschen und Trocknen 

der Hände sowie hygienisch einwandfreie sanitäre Anlagen und Um-

kleideräume zur Verfügung stehen, damit eine angemessene persön-

liche Hygiene gewährleistet sei. Mit dem Begriff „zur Verfügung ste-

hen“ sei aber nicht zugleich deren Existenz unmittelbar am jeweiligen 

Marktstand gemeint. Eine solche Forderung sei lebensfremd. Derarti-

ge Einrichtungen stünden – wie auch hier – bereits dann im Sinne der 

Verordnung zur Verfügung, wenn sie für die Mitarbeiter der konkreten 

Betriebsstätte im Rahmen des regelmäßigen Arbeitsablaufes ohne be-

sondere Schwierigkeiten erreicht werden könnten und von ihnen be-

nutzbar seien.

Gegen das Urteil kann die Zulassung der Berufung beim Oberverwal-

tungsgericht Berlin-Brandenburg beantragt werden.

Verwaltungsgericht Berlin, Urteil vom 31.08.2012, VG 14 K 113.11

Online-Handel: 2-wöchige Beschwerdefrist in AGB 
unzulässig

Die Klausel in den AGB eines Online-Händlers, wonach der Kunde dem 

Anbieter offensichtliche Mängel spätestens innerhalb einer Frist von 

zwei Wochen nach Übergabe der Ware schriftlich anzuzeigen hat, ist 

unzulässig. 

Ein Online-Händler für Spielgeräte regelte in seinen Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen für den Abschluss von Fernabsatzverträgen, der 

Kunde müsse offensichtliche Mängel unverzüglich, spätestens aber 

innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach der Übergabe der bestell-

ten Ware schriftlich anzeigen. Ein Mitbewerber sah in dieser Regelung 

einen Wettbewerbsverstoß und verlangte im Wege einer einstweiligen 

Verfügung Unterlassung.

Das Oberlandesgericht Hamm kippte die Klausel, die Verbraucher 

unangemessen benachteiligt. Die 2-wöchige Beschwerdefrist ist un-

wirksam. 

Nach dem Wortlaut der AGB-Klausel wird das 2-jährige Gewährleis-

tungsrecht von Verbrauchern zwar nicht ausgeschlossen, wenn ein 

Verstoß gegen die in den AGB festgelegte Rügepflicht vorliegt. Gleich-

wohl entsteht beim Verbraucher unzulässigerweise der Eindruck, er 

verliere seine Gewährleistungsansprüche, wenn er die Rügefrist ver-

säumt.

Eine solche Rügepflicht bei offensichtlichen Mängeln weicht von der 

gesetzlichen Regelung ab und schränkt die Mängelrechte damit fak-

tisch zum Nachteil des Verbrauchers ein. Sie ist damit unwirksam. Es 

gilt somit weiterhin die 2-jährige Gewährleistung für Mängel der be-

stellten Ware.

OLG Hamm, Urteil vom 24.5.2012, I–4 U 48/12


